Niederschrift Samtgemeinde Hesel

iber die offentliche Sitzung des Samtgemeinderates Hesel (XII/SGR/10) am Dienstag,
19.12.2023 in 26835 Holtland, Schulstrafie 19 (Dorfgemeinschaftshaus Holtland)

Beginn: 20:00 Uhr, Ende: 21:45 Uhr

Anwesenheit:

Vorsitz
Holger Kleihauer

stimmberechtigte Mitglieder
Johannes Ackermann
Johann Aleschus
Erwin Burlager
Gerd Déahlmann
Anja Dirks
Gerd Fecht
Harald Freudenberg
Ingo GroB
Karl-Heinz Grof3
Hans-Hermann Joachim
Adolf Junker
Erwin Koster
Dieter Nagel
Melanie Nonte
Johannes Poppen
Andreas Rademacher
Regina de Riese
Manfred Schlomp
Edgar Uden
Uwe Themann

Von der Verwaltung
Joachim Duin
Uwe Themann
Andrea Nannen
Marco Fuss

Entschuldigt fehlen:

stimmberechtigte Mitglieder
Anita Berghaus
Jan Boelsems
Thomas Bohlen
Arno Hillrichs
Bernhard Janssen
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Eroffnung der Sitzung

Feststellung der ordnungsgemifB3en Ladung und der Beschlussfahigkeit
Feststellung der Tagesordnung

Genehmigung der Niederschriften

iiber die 6ffentliche Sitzung des Samtgemeinderates am 28.09.2023

iiber die offentliche Sitzung des Samtgemeinderates am 13.10.2023

Bericht des Samtgemeindebiirgermeisters iiber wichtige Angelegenheiten sowie
wichtige Beschliisse des Samtgemeindeausschusses

Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten

2. Anderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hesel vom 27.10.2020
Vorlage: SG/2023/324

Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand von Herrn Joachim Wilken

Vorlage: SG/2023/319

Jahresabschluss 2016 der Samtgemeinde Hesel - Ergebnisverwendung - Erneute Be-
schlussvorlage

Vorlage: SG/2023/307

Jahresabschluss 2018 der Samtgemeinde Hesel

Vorlage: SG/2023/275

Jahresabschluss 2019 der Samtgemeinde Hesel

Vorlage: SG/2023/308

Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung 2020

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Grundstiicksabwasseranlagen

Vorlage: SG/2023/311

Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung 2021

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Grundstiicksabwasseranlagen

Vorlage: SG/2023/312

Gebiihrenkalkulation fiir die Abwasserbeseitigung 2024/2025

a) Billigung der Gebiihrenkalkulation fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung
b) Billigung der Gebiihrenkalkulation fiir die Grundstiicksabwasseranlagen

¢) Satzung zur 11. Anderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

d) Satzung zur 5. Anderung der Gebiihrensatzung fiir Grundstiicksabwasseranlagen
Vorlage: SG/2023/305

Bewilligung einer liberplanmiBigen Auszahlung im Teilhaushalt 3

Vorlage: SG/2023/292

Ernennung des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der
Ortsfeuerwehr Hesel

Vorlage: SG/2023/310

Larmaktionsplanung der Samtgemeinde Hesel (4. Runde) - Beschluss iiber 6ffentli-
che Auslegung

Vorlage: SG/2023/300

57. Anderung des Flichennutzungsplan

57. Anderung des Flichennutzungsplanes "Wohngebiet dstlich Unlander StraBe" -
Erérterung und Beschluss iiber Anregungen aus der Beteiligung der Offentlichkeit
und der Beteiligung von Behorden und sonstigen Trigern 6ffentlicher Belange
Vorlage: SG/2023/301

57. Anderung des Flichennutzungsplanes "Wohngebiet dstlich Unlander StraBe" -
Feststellungsbeschluss

Vorlage: SG/2023/302



19.  59. Anderung des Flichennutzungsplanes "Neubau Kita Brinkum" - Erdrterung und
Abwigung der Stellungnahmen aus der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit
und der friithzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager o6ffentlicher Be-
lange
Vorlage: SG/2023/321

20.  59. Anderung des Flichennutzungsplanes "Neubau Kita Brinkum" - Entscheidung
iiber die Beteilung der Offentlichkeit durch Auslegung - Entscheidung iiber die Betei-
ligung der Behdrden und sonstigen Tréger 6ffentlicher Belange
Vorlage: SG/2023/322

21.  Antrage

21.1. Antrag zu den Sitzungsterminen in den Ferien
Vorlage: SG/2023/329

21.2. Antrag zur Anderung der Geschiftsordnung
Vorlage: SG/2023/330

21.3. Antrag der CDU Fraktion zur Anderung der Bewegungshalle in Brinkum
Vorlage: SG/2023/331

22.  Anfragen

23.  Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen Angele-
genheiten der Samtgemeinde

24.  SchlieBung der Sitzung

1 Eroffnung der Sitzung
Herr Kleihauer begriifit alle Anwesenden und erdffnet die Sitzung des Samtgemeinderates um
20:00 Uhr.

Im Anschluss an die Er6ffnung der Sitzung und BegriiBung durch Herrn Kleihauer ging Herr
Themann in einer gedenkenden Schweigeminute auf das langjdhrige und verantwortungsvolle
Wirken von Herrn Hinrich Bruns ein. Herr Bruns verstarb am 10. Dezember 2023 und war
seit der Griindung der Samtgemeinde im Jahr 1973 als Auswirkung der gemeinde- und Ge-
bietsreform durch das Land Niedersachsen ganz maB3geblich am Aufbau dieser neuen Kom-
mune beteiligt. Zunichst bis 1999 als ehrenamtliches Ratsmitglied, als stellv. Samtgemeinde-
blirgermeister, als Samtgemeindebiirgermeister und von 1999 — 2006 als erster hauptamtlicher
Samtgemeindebiirgermeister bekleidete Herr Bruns nahezu alle herausragenden Aufgaben
wéhrend seines engagierten Wirkens.

2 Feststellung der ordnungsgemiiflen Ladung und der Beschlussfihigkeit
Gegen die ordnungsgeméfBe Ladung werden keine Einwénde erhoben. Herr Kleihauer stellt
somit die ordnungsgemifle Ladung und Beschlussfahigkeit fest.

3 Feststellung der Tagesordnung
Sitzungsverlauf:
Samtgemeinderatsmitglied Erwin Burlager teilt mit, dass er den Punkt ,,Sachstand zur Mensa“
zu seinem Antrag auf der Tagesordnung vermisst. Samtgemeindebiirgermeister Uwe The-
mann teilt mit, dass die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen wie angekiindigt schriftlich
in der nichsten Sitzung des Samtgemeindeausschusses erfolgen wird.




Samtgemeindebiirgermeister Uwe Themann teilt mit, dass der Tagesordnungspunkt 8 gestri-
chen werden kann, da die Vorlage irrtiimlich erfolgte.

Herr Themann beantragt, den TOP 8 ,,Besetzung des Kuratoriums Kita Holtland* nicht zu
behandeln. Die Besetzung sei bereits vorgenommen worden, gewiinschte Anderungen sind
nicht angezeigt worden. Vielmehr steht die besetzung der Beiréte filir die samtgemeindeeige-
nen Einrichtungen in Hesel und Neukamperfehn noch aus, diese sollen in der néchsten Sit-
zung behandelt werden.

Des Weiteren berichtet Herr Themann, dass die Gruppe Linke/FDP ihren Antrag fiir die heu-

tige Sitzung zurlickzieht und somit fiir die heutige Sitzung entfallt. In diesem Zusammenhang
kiindigt Herr Themann verwaltungsseitig eine Anpassung der Entschidigungssatzung fiir die

ndchste Sitzung an, die alle ehrenamtlich Tétigen einschlieBen wird.

Da sich kein Widerspruch gegen die Anderung ergibt stellt der Samtgemeinderatsvorsitzende
Holger Kleihauer die Tagesordnung in der angepassten Form fest.

4 Genehmigung der Niederschriften

4.1 iiber die 6ffentliche Sitzung des Samtgemeinderates am 28.09.2023
Sitzungsverlauf:
Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:
Die Niederschrift tiber die 6ffentliche Sitzung des Samtgemeinderates am 28.09.2023 wird in
der vorliegenden Form genehmigt.

4.2 uber die offentliche Sitzung des Samtgemeinderates am 13.10.2023
Sitzungsverlauf:
Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:
Die Niederschrift tiber die 6ffentliche Sitzung des Samtgemeinderates am 13.10.2023 wird in
der vorliegenden Form genehmigt.

5 Bericht des Samtgemeindebiirgermeisters iiber wichtige Angelegenheiten sowie wichtige
Beschliisse des Samtgemeindeausschusses

Seit der letzten Sitzung des Samtgemeinderates kann ich iiber die Entscheidungen im Samt-
gemeindeausschuss berichten:

- Feuerwehr Der Auftrag fiir die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes wurde
der Firma FORPLAN GmbH zu einem Angebotspreis von ca. 14.500 Euro erteilt.

- Tierschutz Aufgrund der sehr angespannten finanziellen Situation des Tierheims Jiib-
berde hatte der SGA beschlossen, den Zuschuss fiir das Tierheim ab 2024 um jéhrlich
ca. 8.000 € zu erhéhen und diesen Betrag bereits 2023 als iiberplanmiflige Ausgabe
zur Verfiigung zu stellen.

- Kita Hesel Der Auftrag fiir die farbliche Ertiichtigung der vorhandenen "Deckel-
Boden Giebelfassaden" des Kindergartens Hesel wurde zu einem Angebotspreis von
ca. 13.500 Euro erteilt.



- Klirwerk Der Auftrag zur Ausfithrung der ausgeschriebenen Féakalschlammentsor-
gung fiir die Jahre 2024 bis 2026 wurde der Firma Fokko ter Haseborg GmbH aus
Westerstede zu einem Angebotspreis von ca. 75.000 Euro erteilt.

- Der Auftrag liber einen Rahmenvertrag fiir die Reinigungsarbeiten am Schmutzwas-
serkanal sowie deren Hauptpumpstationen und Kleinpumpstationen wurde der Firma
Technikkontor NORD zu einem Bruttopreis von 99.685,70 Euro erteilt.

Des Weiteren mochte ich kurz berichten:

Personalangelegenheiten

Samtgemeindekasse als Kassenleitung

Die Stelle der Kassenleitung wurde im November 6ffentlich ausgeschrieben. Erfreulicher-
weise konnte diese Stelle schon sehr spontan zum 1. Januar 2024 mit einer Bewerberin be-
setzt werden. Da diese Kraft noch aktuell beim Landkreis Leer beschéftigt ist, dieser aber
einem Auflosungsvertrag zugestimmt hat, wird sie kurzfristig anfangen kénnen

Sachgebiet 11 Zentrale Dienste / Ubernahme von Auszubildenden

Die freie Stelle im Sachgebiet 11 wurde im November 6ffentlich ausgeschrieben. Die Stelle
war zum 01.07.2023 ausgeschrieben, erfreulicherweise hat sich unsere jetzige Auszubildende
Merle Rux beworben. Frau Rux hat die Stelle unter der Voraussetzung, dass sie im Juni 2024
thre Ausbildung erfolgreich beendet angenommen.

Stellenbesetzung [ eitung Jugendhaus
Der Bewerber hat die Stelle zur Leitung des Jugendhauses aufgrund der Eingruppierung nicht
angenommen. Die Stelle wurde erneut ausgeschrieben.

Stellenausschreibung Kindertageseinrichtung

Nach 6ffentlicher Ausschreibung der Stellen im Kindergartenbereich, hatte zunéchst eine Per-
son diese Stelle miindlich angenommen, leider hat diese sich jedoch vor Unterzeichnung des
Arbeitsvertrages gegen die Stelle entschieden. Diese Erfahrung konnte in den letzten Wochen
leider mehrfach gemacht werden. In diesem Bereich erfolgte ebenfalls eine neue 6ffentliche
Ausschreibung.

Finanzen

Haushaltsplan 2024

Die Kommunalaufsicht hat den Haushaltsplan der Samtgemeinde Hesel genehmigt. Derzeit
erfolgt die Auslegung. Der Haushaltsplan wird dann zum 01.01.2024 in Kraft treten.

Kreditaufnahme

Bei den lokalen Banken wurde eine Kreditaufnahme in Hohe von 2,55 Mio. Euro aus der
Krediterméichtigung 2022 zur Finanzierung der getétigten Investitionen anfragt und vor eini-
gen Tagen vergeben.

Bauleitplanung

Der Landkreis Leer hat die 58. Anderung des Flichennutzungsplanes (Ausschlusswirkung
Windenergie) genehmigt. Die Genehmigung wurde am 01.12.2023 im Amtsblatt bekannt ge-
macht, damit ist die Anderung rechtskriiftig und das Verfahren abgeschlossen.

Fiir die 55. Anderung des Flichennutzungsplanes (Erweiterung Gewerbegebiet Firrel) ist die
Genehmigungsfrist ausgelaufen. Die Genehmigung ist heute zugegangen.

Die Unterlagen zur 51. Anderung des Flichennutzungsplanes (Gewerbegebiet Hesel) wurden
dem Landkreis Leer im Dezember 2023 zur Genehmigung vorgelegt. Eine Entscheidung ist
somit im Januar 2024 zu erwarten.



Da noch Unterlagen des Planungsbiiros zur 50. Anderung des Flichennutzungsplanes (Me-
tallgroBhandel Neukamperfehn) fehlen, konnten der Plan noch nicht dem Landkreis Leer vor-
gelegt werden.

Bauprojekte (laufend)
Lehrschwimmbecken Hesel - Erneuerung der techn. Anlagen (Hubboden etc.) - LPH 8
Aktuell in Bearbeitung:
. die Montage des neuen Hubbodens konnte abgeschlossen werden
. aktuell wird eine provisorische Notbeheizung des Gebdaudekomplexes errichtet, in den
Nebenrdumlichkeiten ist dies kein Problem, eine Notbeheizung der Turnhalle selbst ge-
staltet sich erheblich aufwendiger und wird noch gepriift.
. weiterfilhrende Arbeiten der anderweitigen beauftragten Einzelmallnahmen/ Gewerke
(Liiftungsanlage, Schwimmbadtechnik, Warmeversorgungsanlage etc.) ab KW 02/2024

Bereits erfolgt:

. Demontagearbeiten der Hubbodenanlage, Liiftungsanlage, Heizkreisverteiler etc. ab-
geschlossen
. seitliche Instandsetzungsarbeiten im Schwimmbecken (Fliesenarbeiten) abgeschlossen

. Bindefristverldngerung des Forderantrages 674.834 Euro (Nds. Ministerium fiir Inne-
res und Sport) vorerst bis 31.05.2024

Neubau einer Mensa bei der GS Holtland (LPH 8)

. Rohbau ist ,,winterfest*

. Putzarbeiten ab KW 04/2024 (witterungsabhédngig)

. Vorbereitung der Vergabeunterlagen (LPH 6) fiir die Kiichenausstattung

. Bauzeitenplanwird derzeit vom beauftragen Bauleiter angepasst

. 12. Januar 2024 geht es weiter

. Forderantrag beim RLSB in Osnabriick miindlich zuriickgezogen, nach Empfehlungen
der Schulbehoérde und es NStGB'es, Neuantrag soll nach Bekanntgabe der Richtlinien
gestellt werden, klare Antworten gibt es bis heute nicht, Férderung kdnnte mit 420.000
—450.000 € deutlich iiber den angedeuteten Satz von 89.000 € liegen. Insgesamt noch
immer eine Lotterieteilnahme.

. Anfragen des Ratsherrn Burlager werden noch schriftl. im Detail beantwortet

Erweiterung Kinderkrippe Zwergenland (LPH &)
. Rohbau ist ,,winterfest*
. Putzarbeiten ab KW 04/2024 (witterungsabhingig)
. Der Fachplaner fiir HLS hatte Anhand der PV Berechnung die Machbarkeit eines Puf-
ferspeichers gepriift, das Ergebnis wurde dem Samtgemeindeausschuss vorgelegt.

Friedhof Firrel - Friedhofsmauer (LPH 8)
. neues Verblendmauer muss noch eingefugt werden (witterungsabhéngig)
. im Nachgang erfolgt die Montage der iiberarbeiteten Zaunelemente
. Abschluss der Maflnahme voraussichtlich Ende 03/2024

Alte Schule Holtland
. Zuwendungsbescheid in Hohe von 5.000 Euro, seitens der BAFA liegt vor
. energetischen Sanierungskonzeptes wird seitens der Fa. NettCon GmbH aus 26789
Leer wird erstellt




Kindertagesstitte Holtland (LPH 8)
. Sanierung- und Umbauarbeiten (Kiiche- Speiseraum; Nottreppe etc.) - kleine Restar-
beiten

Bauprojekte (in Vorbereitung)
Grundschule Hesel - allg. Brandschutzmafnahmen (Brandmeldeanlage, Rauchmelder etc.)
. LPH 5/6 - Ausfithrungsplanung/Vorbereitung der Vergabe (unveréndert)

Neubau KiTa Brinkum
. LPH 2/3 - Vorplanung/Entwurfsplanung (unveriandert)

Kindergarten Hesel - Umbau der Einrichtung
. Vorbereitung der Vergabe (LV etc.) liber die Planungsleistungen

Rathaus — Notstromversorgung
. LPH 2/3 - Vorplanung/Entwurfsplanung (unverindert)

FFW Firrel + Schwerinsdorf - Photovoltaikanlage inkl. Speicher
. LPH 5/6 - Ausfiithrungsplanung/Vorbereitung der Vergabe

Klarwerk Hesel - zusétzliche Photovoltaikanlage
. Ergebnis der beantragten und geférderten KEAN Impulsberatung liegt vor
. aktuelle technische Kliarung iiber die Umsetzung einer zusétzlichen PV- Anlage auf
der neuen Unterstellhalle des Baubetriebshofes der SG Hesel mit der EWE-Netz GmbH

Klimaschutz

Klimaschutzkonzept

Am 07.12.2023 wurde das vom Samtgemeinderat beschlossene Klimaschutzkonzept im Rah-
men einer Abschlussveranstaltung der Offentlichkeit vorgestellt.

Kommunale Wérmeplanung

Der Samtgemeinde Hesel wurde mit Datum vom 13.11.2023 eine Zuwendung aus dem Kli-
ma- und Transformationsfonds der Bundesregierung in Hohe von rund 100.000 Euro fiir die
Aufstellung einer kommunalen Warmeplanung bewilligt. Der Bescheid ging Ende November
in der Samtgemeindeverwaltung ein, nachdem der Fonds geschlossen wurde.

Klimaschutzmanagement

Auch wenn aktuell die Fordermittel fiir die geplante Anschlussfinanzierung des Klimamana-
gements mit einer Haushaltssperre belegt wurden, wird vorgeschlagen, diese wichtige Heraus-
forderung auch ohne Fordermittel weiterzufiihren.

Einwohnerfragestunde zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten
Die Einwohnerfragen zu den vorliegenden Tagesordnungspunkten wurden abschlieBend be-
antwortet.



7 2. Anderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hesel vom 27.10.2020
Vorlage: SG/2023/324
Sachverhalt:
Vor dem Hintergrund der Anpassung des BauGB durch die sog. Digitalisierungsnovelle ist
eine Anderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hesel zum 01.01.2024 erforderlich.

Im Rahmen der Gesetzesédnderung wurde § 4a Abs. 4 BauGB a.F. gestrichen. Der bisherige
Satz 1 "Der Inhalt der ortsiiblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach §
3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusétzlich in das Internet einzustellen und
iiber ein zentrales Internetportal des Landes zugédnglich zu machen." ist ersatzlos entfallen.

Entsprechend der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hesel erfolgen die ortsiiblichen Bekannt-
machungen grundséitzlich im Internet unter https://bekanntmachung.hesel.de. Fiir die Be-
kanntmachungen nach § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BauGB wurde bislang als Sonderregelung
die Bekanntmachung in der Ostfriesen-Zeitung durchgefiihrt, da der Landkreis Leer seinerzeit
darauf hingewiesen hatte, dass aufgrund von § 4a Abs. 4 Satz 1 BauGB a.F. die Bekanntma-
chung im Internet "zusdtzlich" erfolgen muss und daher ein anderes Medium zu wihlen ist.

Aufgrund der Gesetzesidnderung zum 07.07.2023 ist durch die gednderte Rechtslage nunmehr
eine alleinige ortsiibliche Bekanntmachung im Internet ausreichend. Daher ist eine entspre-
chende Anderung der Hauptsatzung vorzunehmen.

Anzupassen sind die Regelungen der Hauptsatzung tiber die Verkiindungen und 6ffentliche

Bekanntmachungen in § 8.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss: )
Satzung zur 2. Anderung der Hauptsatzung der Samtgemeinde Hesel

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersidchsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG)
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der aktuell giiltigen Fassung hat der Samt-
gemeinderat der Samtgemeinde Hesel in seiner Sitzung am 19.12.2023 folgende 2. Anderung
der Hauptsatzung vom 27.10.2020 beschlossen:
Artikel 1
§ 8 Absatz 3 wird gestrichen.
Artikel 2

§12
Inkrafttreten

Die Anderung des § 8 tritt zum 01.01.2024 in Kraft.

Hesel, den 19.12.2023



Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebiirgermeister
Uwe Themann

8 Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand von Herrn Joachim Wilken
Vorlage: SG/2023/319
Sachverhalt:
Herr Joachim Wilken ist seit November 2022 dauerhaft erkrankt. Das amtséirztliche Gutachten
liegt inzwischen vor und bescheinigt eine dauerhafte Dienstunfdhigkeit von Herr Wilken.
Dieses Gutachten wurde bereits an die Nds. Versorgungskasse weitergeleitet. Diese muss eine
Ubernahme der Versorgungsbeziige gegeniiber der Samtgemeinde Hesel erkliren.

Eine Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand ist zum 01.01.2024 vorgesehen.

Unter dem Vorbehalt, dass die Nds. Versorgungskasse aufgrund der vorliegenden Unterlagen
eine Ubernahme der Versorgung ab dem 01.01.2024 iibernimmt, ist Herr Joachim Wilken in
den Ruhestand zu versetzen.

Die Zustindigkeit des Samtgemeinderates ergibt sich aus § 107 NKomVG.

Sitzungsverlauf:
Nach kurzer Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

Herr Joachim Wilken, geb. am 11.05.1960, Neue Straf3e 2, 26835 Holtland, wird wegen dau-
erhafter Dienstunfahigkeit gem. § 43 NBG 1.V. mit § 26 BeamtStG zum 01.01.2024 in den
Ruhestand versetzt.

9 Jahresabschluss 2016 der Samtgemeinde Hesel - Ergebnisverwendung - Erneute Be-
schlussvorlage
Vorlage: SG/2023/307
Sachverhalt:
Der Samtgemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.03.2021 den Jahresabschluss 2016 der
Samtgemeinde Hesel mit der Vorlage SG/2021/015 beschlossen.

Im Rahmen der Jahresabschlusspriifung 2018 wurde folgendes festgestellt:

Ergebnisverwendung Jahresabschluss 2016: Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag des ordentli-
chen Ergebnisses i. H. v. 211.101,02 Euro wurde durch die Riicklagen aus Uberschiissen des
ordentlichen Ergebnisses abgedeckt. Der Uberschuss des auBerordentlichen Ergebnisses i. H.
v. 53.429,62 Euro wurde der entsprechenden Uberschussriicklage des auBerordentlichen Er-
gebnisses zugefiihrt. Der entsprechende Ratsbeschluss vom 16.03.2021 weist im Beschluss
falsche Ergebnisbetridge aus,

sodass dieser zwingend nachzuholen ist.

In der Beschlussvorlage ist im Teil der Sachverhaltsdarstellung die Summe richtig aufgefiihrt.
Im Bereich des Beschlussvorschlags ist ein Ubernahmefehler passiert, wodurch ebenfalls in
der Niederschrift der falsche Betrag iibernommen wurde. Der Beschluss ist nachzuholen und
zu korrigieren.
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Mit dieser Beschlussvorlage wird der Beschluss und die Ergebnisverwendung korrigiert.

Verwendung des Ergebnisses
Aus der Ergebnisrechnung 2016 ergibt sich ein Fehlbetrag von 211.101,02 € im ordentlichen
Ergebnis und ein Uberschuss von 53.429,62 € im auerordentlichen Ergebnis.

GemiB § 123 Abs. 1 NKomVG sind aus den Uberschiissen der Ergebnisrechnung Riicklagen
zu bilden. Uber die Zufiihrung zu diesen Riicklagen entscheidet der Samtgemeinderat gem. §
58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG mit dem sog. Gewinnverwendungsbeschluss.

Die Riicklage dient grundsitzlich zur Abdeckung kiinftiger Fehlbetréage.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann gem. § 24 Abs. 1 Satz 1 GemHKVO durch
Inanspruchnahme der Riicklage nach § 123 Abs. 1 Nr. 1 NKomVG gedeckt werden.

Der Uberschuss im auBerordentlichen Ergebnis kann der Riicklage nach § 123 Abs. 1 Nr. 2
NKomVG zugefiihrt werden.

Sitzungsverlauf:
Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

Der Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis in Hohe von 211.101,02 € wird durch die
Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses abgedeckt. Der Jahresiiberschuss
aus dem auBerordentlichen Ergebnis in Hohe von 53.429,62 € wird der Riicklage aus Uber-
schiissen des auflerordentlichen Ergebnisses zugefiihrt.

Jahresabschluss 2018 der Samtgemeinde Hesel

Vorlage: SG/2023/275

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Hesel hat gemif3 § 128 Abs. 1| NKomVG zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ordnungsgemédBer Buch-
flihrung aufzustellen.

Gemal § 129 Abs. 1 NKomVG legt der Samtgemeindebiirgermeister nach Abschluss der Prii-
fung durch das Rechnungspriifungsamt den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des
Rechnungspriifungsamtes und seine eigene Stellungnahme zum Schlussbericht dem Rat zur
Beratung und Beschlussfassung vor. Der Rat beschliefit bis zum 31.12. des Folgejahres tiber
den Jahresabschluss und iiber die Entlastung des Samtgemeindebiirgermeisters.

Das Rechnungspriifungsamt des Landkreises Leer hat den Jahresabschluss gem. §§ 153 ff.
NKomVG in der Zeit von September 2022 bis Februar 2023 gepriift. Der Schlussbericht des
Rechnungspriifungsamtes ist dieser Vorlage beigefiigt.

Unter Ziffer 11 des Schlussberichtes stellt das Rechnungspriifungsamt als Gesamtaussage
fest:

., Die durchgefiihrte Priifung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen gefiihrt. Der Jah-
resabschluss entspricht auf Grund der bei der Priifung gewonnen Erkenntnisse im Wesentli-
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chen den gesetzlichen Vorschriften, den erginzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt weitestgehend unter Beachtung der Grundsdt-
ze ordnungsgemdfer Buchfiihrung ein den tatséichlichen Verhdltnissen entsprechendes Bild
der Vermogens-, Ertrags- und Finanzlage der Samtgemeinde Hesel “.

Leer, den 14. Juni 2023

Der Leiter des Rechnungspriifungsamtes
gez. Baumann

Es wurden vom Rechnungspriifungsamt Priifungsbemerkungen vorgenommen und mit Rand-
nummern versehen. Die Stellungnahme des Samtgemeindebiirgermeisters ist als Anlage bei-
gefiigt.

Das Rechnungspriifungsamt sieht keine Bedenken gegen eine Entlastung des Hauptverwal-
tungsbeamten.

Konsolidierter Gesamtabschluss

Bislang wurde durch die Samtgemeinde Hesel kein konsolidierter Gesamtabschluss aufge-
stellt, da die Samtgemeinde Hesel keine Beteiligungen hélt. Die Aufstellung eines konsoli-
dierten Gesamtabschlusses ist damit nicht erforderlich.

Verwendung des Ergebnisses .
Aus der Ergebnisrechnung 2018 ergibt sich ein Uberschuss von 1.209.720,68 € im ordentli-
chen Ergebnis und ein Uberschuss von 13.562,07 € im aullerordentlichen Ergebnis.

GemiB § 123 Abs. 1 NKomVG sind aus den Uberschiissen der Ergebnisrechnung Riicklagen
zu bilden. Uber die Zufiihrung zu diesen Riicklagen entscheidet der Gemeinderat gem. § 58
Abs. 1 Nr. 10 NKomVG mit dem sog. Gewinnverwendungsbeschluss.

Die Riicklage dient grundsétzlich zur Abdeckung kiinftiger Fehlbetrége.

Der Uberschuss im ordentlichen Ergebnis kann der Riicklage nach § 123 Abs. 1 Nr. 1
NKomVG zugefiihrt werden

Der Uberschuss im auBerordentlichen Ergebnis kann der Riicklage nach § 123 Abs. 1 Nr. 2
NKomVG zugefiihrt werden.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
1. Der Jahresabschluss 2018 der Samtgemeinde Hesel wird beschlossen.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:
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Beschluss:

2. Der Uberschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Hohe von 1.209.720,68 € wird der
Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses zugefiihrt. Der Uberschuss
aus dem auBerordentlichen Ergebnis in Hohe von 13.562,07 € wird der Riicklage aus
Uberschiissen des auBerordentlichen Ergebnisses zugefiihrt.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
3. Der Schlussbericht des Rechnungspriifungsamtes iiber die Priifung des Jahresab-
schlusses 2018 der Samtgemeinde Hesel und die Stellungnahme des Samtgemeinde-
blirgermeisters werden zur Kenntnis genommen.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (20 Ja-Stimmen, ohne Mitwirkung von Uwe Themann) ergeht folgender Be-
schluss:

Beschluss:
4. Dem Samtgemeindebiirgermeister Uwe Themann wird fiir das Haushaltsjahr 2018 die
Entlastung erteilt.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
5. Mangels zu konsolidierender Aufgabentridgern ist die Aufstellung des konsolidierten
Gesamtabschlusses flir das Haushaltsjahr 2018 nicht erforderlich.

Jahresabschluss 2019 der Samtgemeinde Hesel

Vorlage: SG/2023/308

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Hesel hat gemidf3 § 128 Abs. 1| NKomVG zum Schluss eines jeden Haus-
haltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsétze ordnungsgemédBer Buch-
flihrung aufzustellen.

Gemail § 129 Abs. 1 NKomVG legt der Samtgemeindebiirgermeister nach Abschluss der Prii-
fung durch das Rechnungspriifungsamt den Jahresabschluss mit dem Schlussbericht des
Rechnungspriifungsamtes und seine eigene Stellungnahme zum Schlussbericht dem Rat zur
Beratung und Beschlussfassung vor. Der Rat beschlieft bis zum 31.12. des Folgejahres {iber
den Jahresabschluss und iiber die Entlastung des Samtgemeindebiirgermeisters.

Das Rechnungspriifungsamt des Landkreises Leer hat den Jahresabschluss gem. §§ 153 ff.

NKomVG in der Zeit von September 2022 bis Februar 2023 gepriift. Der Schlussbericht des
Rechnungspriifungsamtes ist dieser Vorlage beigefiigt.
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Unter Ziffer 11 des Schlussberichtes stellt das Rechnungspriifungsamt als Gesamtaussage
fest:

,,Die durchgefiihrte Priifung hat zu keinen wesentlichen Beanstandungen gefiihrt. Der Jah-
resabschluss entspricht auf Grund der bei der Priifung gewonnen Erkenntnisse im Wesentli-
chen den gesetzlichen Vorschriften, den ergdnzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen
Bestimmungen. Der Jahresabschluss vermittelt weitestgehend unter Beachtung der Grundsdt-
ze ordnungsgemdfSer Buchfiihrung ein den tatséichlichen Verhdltnissen entsprechendes Bild
der Vermogens-, Ertrags- und Finanzlage der Samtgemeinde Hesel “.

Leer, den 14. Juni 2023

Der Leiter des Rechnungspriifungsamtes
gez. Baumann

Es wurden vom Rechnungspriifungsamt Priifungsbemerkungen vorgenommen und mit Rand-
nummern versehen. Die Stellungnahme des Samtgemeindebiirgermeisters ist als Anlage bei-
gefligt.

Das Rechnungspriifungsamt siecht keine Bedenken gegen eine Entlastung des Hauptverwal-
tungsbeamten.

Konsolidierter Gesamtabschluss
Die Samtgemeinde Hesel beschlieft auf Grundlage des § 179 Abs. 1 NKomVG fiir das Jahr
2019 von der Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses abzusehen.

Verwendung des Ergebnisses )
Aus der Ergebnisrechnung 2019 ergibt sich ein Uberschuss von 875.400,66 € im ordentlichen
Ergebnis und ein Uberschuss von 73.172,19 € im auBerordentlichen Ergebnis.

GemilB § 123 Abs. 1 NKomVG sind aus den Uberschiissen der Ergebnisrechnung Riicklagen
zu bilden. Uber die Zufiihrung zu diesen Riicklagen entscheidet der Gemeinderat gem. § 58
Abs. 1 Nr. 10 NKomVG mit dem sog. Gewinnverwendungsbeschluss.

Die Riicklage dient grundsétzlich zur Abdeckung kiinftiger Fehlbetrige.

Der Uberschuss im ordentlichen Ergebnis kann der Riicklage nach § 123 Abs. 1 Nr. 1
NKomVG zugefiihrt werden

Der Uberschuss im auBerordentlichen Ergebnis kann der Riicklage nach § 123 Abs. 1 Nr. 2
NKomVG zugefiihrt werden.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
1. Der Jahresabschluss 2019 der Samtgemeinde Hesel wird beschlossen.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:
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Beschluss:

2. Der Uberschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in Hohe von 875.400,66 € wird der
Riicklage aus Uberschiissen des ordentlichen Ergebnisses zugefiihrt. Der Uberschuss
aus dem auBerordentlichen Ergebnis in Hohe von 73.172,19 € wird der Riicklage aus
Uberschiissen des auBerordentlichen Ergebnisses zugefiihrt.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
3. Der Schlussbericht des Rechnungspriifungsamtes iiber die Priifung des Jahresab-
schlusses 2019 der Samtgemeinde Hesel und die Stellungnahme des Samtgemeinde-
biirgermeisters werden zur Kenntnis genommen.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (20 Ja-Stimmen, ohne Mitwirkung von Uwe Themann) ergeht folgender Be-
schluss:

Beschluss:
4. Dem Samtgemeindebiirgermeister Uwe Themann wird fiir das Haushaltsjahr 2019 die
Entlastung erteilt.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
5. Die Samtgemeinde Hesel beschlieBt auf Grundlage des § 179 Abs. I NKomVG fiir das
Jahr 2019 von der Erstellung eines konsolidierten Gesamtabschlusses abzusehen.

Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung 2020

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Grundstiicksabwasseranlagen

Vorlage: SG/2023/311

Sachverhalt:

Der Bericht zur Betriebsabrechnung 2020 fiir die beiden Teilbereiche ,,Zentrale Schmutzwas-
serbeseitigung* und ,,Grundstlicksabwasseranlagen® ist von der Frieling Consult GmbH am
13.11.2023 fertig gestellt worden.

Die Betriebsabrechnung wird vorgelegt, um den Samtgemeinderat {iber die Entwicklung der
Gebiihrensituation der beiden Teilbereiche ,,Zentrale Schmutzwasserbeseitigung® und
,»QGrundstiicksabwasseranlagen zu informieren und die Billigung des Samtgemeinderates zu
erhalten.

In der Zusammenfassung des Berichtes wird dargestellt, dass die 6ffentliche Einrichtung
»Abwasserbeseitigung® im Berichtsjahr 2020 mit einem negativen Ergebnis in Hohe von 51
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TEUR abgeschlossen hat. Somit liegt das Gesamtergebnis unter dem prognostizierten Ergeb-
niskorridor.

Zum Ende des Berichtsjahres 20 weist die Abrechnungseinheit ,,Schmutzwasserbeseitigung®
eine kumulative Gebiihrenunterdeckung von rund 50.500 EUR und die Abrechnungseinheit
,Grundstiicksabwasseranlagen ein kumulatives Gebiihrendefizit von 1.247 EUR aus.

Sitzungsverlauf:
Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:
1.Der Rat der Samtgemeinde Hesel billigt die Betriebsabrechnung Abwasser 2020 fiir den
Teilbereich Zentrale Schmutzwasserbeseitigung vom 13.11.2023.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
2.Der Rat der Samtgemeinde Hesel billigt die Betriebsabrechnung Abwasser 2020 fiir den
Teilbereich Grundstiicksabwasseranlagen vom 13.11.2023.

Betriebsabrechnung Abwasserbeseitigung 2021

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

- Billigung der Betriebsabrechnung fiir die Grundstiicksabwasseranlagen

Vorlage: SG/2023/312

Sachverhalt:

Der Bericht zur Betriebsabrechnung 2021 fiir die beiden Teilbereiche ,,Zentrale Schmutzwas-
serbeseitigung® und ,,Grundstiicksabwasseranlagen* ist von der Frieling Consult GmbH am
13.11.2023 fertig gestellt worden.

Die Betriebsabrechnung wird vorgelegt, um den Samtgemeinderat {iber die Entwicklung der
Gebiihrensituation der beiden Teilbereiche ,,Zentrale Schmutzwasserbeseitigung® und
,»Qrundstiicksabwasseranlagen® zu informieren und die Billigung des Samtgemeinderates zu
erhalten.

In der Zusammenfassung des Berichtes wird dargestellt, dass die 6ffentliche Einrichtung
~Abwasserbeseitigung® im Berichtsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis in Héhe von 139
TEUR abgeschlossen hat. Somit liegt das Gesamtergebnis unter dem prognostizierten Ergeb-
niskorridor.

Zum Ende des Berichtsjahres 2021 weist die Abrechnungseinheit ,,Schmutzwasserbeseiti-
gung* eine kumulative Gebiihrenunterdeckung von rund 138.887 EUR und die Abrechnungs-
einheit ,,Grundstiicksabwasseranlagen‘ ein kumulatives Gebiihrendefizit von 582 EUR aus.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:
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Beschluss:

1.Der Rat der Samtgemeinde Hesel billigt die Betriebsabrechnung Abwasser 2021 fiir den
Teilbereich Zentrale Schmutzwasserbeseitigung vom 13.11.2023.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
2. Der Rat der Samtgemeinde Hesel billigt die Betriebsabrechnung Abwasser 2021 fiir den
Teilbereich Grundstiicksabwasseranlagen vom 13.11.2023.

Gebiihrenkalkulation fiir die Abwasserbeseitigung 2024/2025

a) Billigung der Gebiihrenkalkulation fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung

b) Billigung der Gebiihrenkalkulation fiir die Grundstiicksabwasseranlagen

¢) Satzung zur 11. Anderung der Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

d) Satzung zur 5. Anderung der Gebiihrensatzung fiir Grundstiicksabwasseranlagen
Vorlage: SG/2023/305

Sachverhalt:

Der Bericht zur Gebiihrenkalkulation 2024/2025 ist von der Frieling Consult GmbH fertig
gestellt worden und wird vorgelegt um den Samtgemeinderat {iber die Entwicklung der Ge-
biihrensituation in den Teilbereichen ,,Zentrale Schmutzwasserbeseitigung® und ,,Grund-
stiicksabwasseranlagen* zu informieren und die Billigung des Samtgemeinderates sowie die
Beschliisse der Anderungssatzungen zu erhalten.

Umsetzung des Gebiihrenvorschlages

Die Gebiihren fiir die Beseitigung von Abwasser aus Grundstiicksabwasseranlagen sind fiir
den Zeitraum 2024 bis 2015 neu kalkuliert worden. Die Gebiihrenkalkulation wurde von der
Fa. Frieling Consult GmbH, Helene-Weber-Strale 5, 48301 Nottuln, mit Datum vom
03.11.2023 erstellt.

Die Kalkulation hat zur Bestimmung des Gebiihrensatzes ergeben, dass die kostendeckenden
Gebiihren fiir den Kostentrager Schmutzwasserbeseitigung bei 2,75 EUR/m? (unter Beriick-
sichtigung der Gebiihreniiberdeckung aus Vorjahren) liegen. Um den Ausgleich des Kosten-
triigers weiterhin zu ermdglichen wird eine Anderung des bestehenden Gebiihrensatzes von
bisher 2,30 EUR/m? auf 2,75 EUR/m? fiir die Kalkulationsperiode angestrebt.

Weiterhin hat die Kalkulation ergeben, dass die kostendeckende Gebiihr fiir
a) jeden Antrag fiir Entwisserungsgenehmigungen bei 31,00 EUR (bisher bei 31,00
EUR) liegt,
b) jede Abnahme und Versagung von Grundstiicksentwisserungsanlagen von montags
bis freitags bei 52,00 EUR (bisher bei 52,00 EUR) liegt, bzw. samstags bei 66,00
EUR (bisher bei 66,00 EUR) liegt, und
c) jede Genehmigung zum Einbau von Wasserzédhlern und Abnahme und Verplombung
bei 54,00 EUR (bisher bei 54,00 EUR) liegt.
Es wird die kostendeckende Aufgabenerfiillung angestrebt und damit hier keine Anpassung
der Verwaltungsgebiihrensitze gegeniiber der Vorperiode.

Die Kalkulation hat zur Bestimmung des Gebiihrensatzes ergeben, dass die kostendeckenden
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Gebiihren fiir den Kostentrager Hauskldranlagenentsorgung bei 62,71 EUR/m? (unter Be-
riicksichtigung der Gebilihrenunterdeckung aus Vorjahren) liegen. Der Gebiihrensatz sollte
daher von bisher 55,00 Euro/m?® auf 62,70 EUR/m? fiir die Kalkulationsperiode angehoben
werden.

Aufgrund der Differenz der Kosten fiir die Entsorgung an einem Arbeitstag zu den Kosten fiir
die Entsorgung auflerhalb eines Arbeitstages in Hohe von 28,50 EUR/m?, wird die Anpassung
des Benutzungszuschlags fiir Sonderentleerungen der Hauskldranlagen von 26,20 Euro/m?
auf 28,50 EUR/m? vorgeschlagen. Der Sachverhalt der Sonderentleerung liegt vor, wenn
eine Grundstiicksabwasseranlage auflerhalb der reguldren Arbeitszeit bzw. die Frist zwischen
der Anmeldung zur Entleerung und den gewlinschtem Entleerungstermin kleiner als fiinf Ar-
beitstage ist.

Der Benutzungszuschlag dient nach dem Verursacherprinzip der Gebiihrengerechtigkeit ge-
geniiber den iibrigen Gebiihrenzahlern.

Sitzungsverlauf:
Nach einer ausfiihrlichen Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Be-
schluss:

Beschluss:

a) Billigung der Gebiihrenkalkulation fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Der Rat der Samtgemeinde Hesel billigt die Gebiihrenkalkulation Abwasser fiir das
Produkt 53811 ,,Abwasserbeseitigung* (Kalkulationsparameter: Zentrale Schmutz-
wasserbeseitigung, Zeitraum 2024 - 2025) vom 03.11.2023 zur Ermittlung der Benut-
zungsgebiihr fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung mit dem kalkulierten Gebiih-
rensatz von 2,75 €/m? und zur Ermittlung der Verwaltungsgebiihr mit den Gebiihrens-
atzen fir
a) jeden Antrag auf Entwésserungsgenehmigung mit 31,00 €,
b) jede Abnahme von Grundstiicksentwisserungsanlagen mit 52,00 € (montags bis
freitags) und mit 66,00 € (samstags),
c) jeder Genehmigung zum Einbau von Wasserzihlern mit 54,00 €
und der Empfehlung zur Anpassung der Gebiihrensétze.

b) Billigung der Gebiihrenkalkulation fiir die Grundstiicksabwasseranlagen
Der Rat der Samtgemeinde Hesel billigt die Gebiihrenkalkulation Abwasser fiir das
Produkt 53811 ,,Abwasserbeseitigung* (Kalkulationsparameter: Grundstiicksabwas-
seranlagen, Zeitraum 2024 - 2025) vom 03.11.2023 zur Ermittlung der Benutzungsge-
biihr fiir die Beseitigung von Abwasser aus Grundstiicksabwasseranlagen mit dem
kalkulierten Gebiihrensatz von 62,70 €/m*> Hauskldranlagen und den Benutzungszu-
schlag fiir Sonderentleerungen von 28,50 € und der Empfehlung zur entsprechenden
Anpassung der Gebiihrensitze der Kalkulationsperiode.

c) Gebiihrenanpassung fiir die Zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Der Rat der Samtgemeinde Hesel beschlieBt die Satzung zur 11. Anderung der Abwas-
serbeseitigungsabgabensatzung

Satzung zur 11. Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Abgaben fiir die
Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Hesel
(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung)
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Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersdchsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) zuletzt gedn-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBL. S. 111), in Ver-
bindung mit §§ 5 Abs. 2, 6 Abs. 2 des Nds. Ausfiihrungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) in der Fassung vom 24.03.1989 (Nds.
GVBI. S. 69), zuletzt gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16.12.2021
(Nds. GVBL. S. 911) und der §§ 2 und 5 des Niedersidchsischen Kommunalabga-
bengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBIL. S. 121) zu-
letzt gedndert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBL. S.
589), hat der Rat der Samtgemeinde Hesel in seiner Sitzung am 19.12.2023 fol-
gende Satzung zur 11. Anderung der Satzung iiber die Erhebung von Abgaben
fiir die Abwasserbeseitigung der Samtgemeinde Hesel (Abwasserbeseitigungs-
abgabensatzung) beschlossen:

Artikel I
§ 15 erhilt folgende Fassung:

§ 15
Gebiihrensatz

(1) Die Abwassergebiihr betrdgt 2,75 Euro je Kubikmeter.
(2) Die Verwaltungsgebiihr betrégt fiir die

a) Entwisserungsgenehmigung nach den §§ 6 und 7 AbwBS, Befreiung
vom Anschluss- und Benutzungszwang nach § 5 AbwBS und sonstige
Befreiungen nach § 19 AbwBS 31,00 Euro je Antrag,

b) Abnahme von Grundstiicksentwisserungsanlagen nach § 10 AbwBS
(montags bis freitags) 52,00 Euro je Abnahme oder Versagung, Ab-
nahme von Grundstiicksentwisserungsanlagen nach § 10 AbwBS
(samstags) 66,00 Euro je Abnahme oder Versagung und

¢) Genehmigung zum Einbau von Wasserzéhlern nach § 14 Abs. 4 und 5
sowie Abnahme und Verplombung der geeichten Wasserzihler 54,00
Euro.

Artikel 11
Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kraft.

Hesel, den 20.12.2023

Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebiirgermeister
Uwe Themann

d) Gebiihrenanpassung fiir die Grundstiicksabwasseranlagen )
Der Rat der Samtgemeinde Hesel beschlie3t die Satzung zur 5. Anderung der Gebiih-
rensatzung fiir Grundstiicksabwasseranlagen

Satzung zur 5. Anderung der Satzung der Samtgemeinde Hesel iiber die Erhe-
bung von Gebiihren fiir die Beseitigung von Abwasser aus Grundstiicksabwas-
seranlagen
(Gebiihrensatzung fiir Grundstiicksabwasseranlagen)

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 und 111 des Niedersdchsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBL. S. 576) zuletzt geén-
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dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21.06.2023 (Nds. GVBI. S. 111), in
Verbindung mit den §§ 95 und 96 des Niederséchsischen Wassergesetzes
(NWG) in der Fassung vom 19.02.2010 (Nds. GVBIL. S. 64) zuletzt geandert
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.09.2022 (Nds. GVBIL. S. 578) und der §§
2 und 5 des Niedersdchsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der
Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBL. S. 121) zuletzt gedndert durch Artikel 4
des Gesetztes vom 22.09.2022 (Nds. GVBIL. S. 589), hat der Rat der Samtge-
meinde Hesel in seiner Sitzung am 19.12.2023 folgende Satzung zur 5. Ande-
rung der Satzung der Samtgemeinde Hesel iiber die Erhebung von Gebiihren
fiir die Beseitigung von Abwasser aus Grundstiicksabwasseranlagen (Gebiih-
rensatzung fiir Grundstiicksabwasseranlagen) beschlossen:

Artikel I

§ 2 erhilt folgende Fassung:

§2

Gebiihrenmafistab und Gebiihrensatz

(1) Die Benutzungsgebiihr betrigt fiir die Abwasserbeseitigung aus Hauskldranla-
gen 62,70 Euro je cbm eingesammelten Abwassers oder Fikalschlamm:s.

(2) Fir Sonderentleerungen aus Hauskldranlagen wird ein Benutzungszuschlag er-
hoben. Eine Sonderentleerung liegt vor, wenn eine Grundstiicksabwasseranlage
aullerhalb der reguldren Arbeitszeit entleert werden soll bzw. die Frist zwi-
schen der Anmeldung zur Entleerung und dem gewiinschten Entleerungstermin
kleiner als fiinf Arbeitstage ist.

Der Benutzungszuschlag fiir Sonderentleerungen aus Hauskldranlagen betragt
28,50 Euro je cbm eingesammelten Abwassers oder Féakalschlamms.

Artikel I1

Diese Satzung tritt am 01.01.2024 in Kratft.

Hesel, den 20.12.2023

Samtgemeinde Hesel
Der Samtgemeindebiirgermeister
Uwe Themann

15 Bewilligung einer iiberplanmifligen Auszahlung im Teilhaushalt 3
Vorlage: SG/2023/292
Sachverhalt:
Fiir die MaBnahme ,,Installation einer Photovoltaikanlage* fiir das Klarwerk Hesel wurden im
Haushaltsjahr 2021 Mittel in Hohe von 130.000,00 € angemeldet.
Dieser Kostensatz basierte aus der Solar Fokusberatung aus dem Jahr 2020.
Die Gesamtausgaben der Mallnahme inkl. der Planungsleistungen sowie den zusitzlich stati-
schen ErtiichtigungsmaB3nahmen des Gebdudes belaufen sich auf insgesamt 159.100,00 €.
Die Bereitstellung der fehlenden Mittel in Hohe von 29.100,00 € erfolgt aus den Einsparun-
gen der MaBnahme ,,Kldrwerk Hesel — Errichtung eines Schwarz-Weil3-Bereiches*

Die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes ist nicht erforderlich.
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Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

Im Finanzplan des Teilhaushaltes 3 werden 29.100,00 € iiberplanméBig fiir die Installation
einer Photovoltaikanlage gem. § 117 Abs. 1 NKomVG bereitgestellt. Die Deckung erfolgt
durch Einsparungen bei den Investitionen 01INV22.12 im Teilhaushalt 3.

Ernennung des Ortsbrandmeisters und des stellvertretenden Ortsbrandmeisters der
Ortsfeuerwehr Hesel

Vorlage: SG/2023/310

Sachverhalt:

Die Amtszeit des bisherigen Ortsbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr der Samtgemein-
de Hesel - Ortsfeuerwehr Hesel -, Herr Andreas Hinrichs, endet am 01 Januar 2024. Als
Nachfolger von Herrn Hinrichs wurde Herr Patrick Sander in der Jahreshauptversammlung
am 08 September 2023 vorgeschlagen. Gegen eine Ubernahme in das Ehrenbeamtenverhilt-
nis bestehen keine Bedenken.

Die aktuelle Amtszeit des bisherigen stellvertretenden Ortsbrandmeisters der Freiwilligen
Feuerwehr der Samtgemeinde Hesel — Ortsfeuerwehr Hesel — Herrn Andre Bauer endet am 28
Mai 2024. In der Jahreshauptversammlung am 08 September 2023 wurde Herr Bauer fiir eine
weitere Amtszeit von 6 Jahren beginnend am 01 Januar 2024 zum stellvertretenden Orts-
brandmeister gewéhlt.

Sitzungsverlauf:
Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

1. Herr Andreas Hinrichs, Firreler Strale 39, 26835 Hesel, wird mit Wirkung vom
01.01.2024 aus dem Amt des Ortsbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr der Samt-
gemeinde Hesel — Ortswehr Hesel — unter gleichzeitiger Beendigung des Ehrenbeam-
tenverhéltnisses entlassen. Fiir den uneigenniitzigen langjdhrigen Dienst, den Herr
Hinrichs fiir den Feuerschutz in der Samtgemeinde Hesel erbrachte, sprechen wir ihm
Dank und Anerkennung aus.

Sitzungsverlauf:
Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

2. Herr Patrick Sander, geb. am 10.10.1997, wh. Rathausstral3e 16a, 26835 Hesel, wird,
nach Anhoérung des Kreisbrandmeisters, mit Wirkung vom 01.01.2024 unter Berufung
in das Ehrenbeamtenverhéltnis fiir die Zeit bis zum 31.12.2029 zum Ortsbrandmeister
der Freiwilligen Feuerwehr Hesel — Ortswehr Hesel — ernannt.
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Sitzungsverlauf:

Ohne weitere Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

3. Herr Andre Bauer, geb. am 06.12.1978, wh. Hohe Gaste 5, 26835 Hesel, wird unter
Berufung in das Ehrenbeamtenverhéltnis mit Wirkung vom 01.01.2024 fiir die Zeit bis
zum 31.12.2029 zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr
der Samtgemeinde Hesel - Ortsfeuerwehr Hesel - ernannt.

Lirmaktionsplanung der Samtgemeinde Hesel (4. Runde) - Beschluss iiber offentliche
Auslegung

Vorlage: SG/2023/300

Sachverhalt:

Die Kommunen sind durch die EU-Umgebungslédrmrichtlinie RL 2002/49 verpflichtet, einen
Léarmaktionsplan aufzustellen und alle fiinf Jahre {iberpriifen zu lassen. Ziel der Richtlinie ist
es, Umgebungsldrm zu vermindern.

Inzwischen lduft die vierte Runde der Larmkartierung. Diese muss bis zum 18.07.2024 abge-
schlossen sein. Im Rahmen dieser Larmkartierung wurde festgestellt, dass in den Mitglieds-
gemeinden Hesel, Holtland und Brinkum Hauptverkehrsstralen liegen, die fiir die Larmakti-
onsplanung relevant sind. Voraussetzung fiir eine Relevanz in diesem Zusammenhang ist,
dass die StraB3e jéhrlich von mindestens 3 Mio. KFZ befahren wird. Dies trifft in den o.g. Mit-
gliedsgemeinden auf die B72, B436 und die A28 zu.

Die Samtgemeinde hat zur Anpassung des Larmaktionsplanes und Ubermittlung der entspre-
chenden Daten an das Niedersidchsische Ministerium fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz
das Biiro RP Schalltechnik beauftragt.

Das Biiro hat einen Zwischenbericht zur Larmkartierung gefertigt. Dieser ist als Anlage bei-
gefiigt. Der Zwischenbericht ist fiir 4 Wochen 6ffentlich auszulegen.

Sitzungsverlauf:
Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:
Der von RP Schalltechnik vorgelegte Zwischenbericht zur Larmaktionsplanung mit Stand
vom 28.11.2023 wird fiir 4 Wochen 6ffentlich ausgelegt.

18 57. Anderung des Flichennutzungsplan
18.1 57. Anderung des Flichennutzungsplanes ""Wohngebiet ostlich Unlander Stra-

Be" - Erorterung und Beschluss iiber Anregungen aus der Beteiligung der Offentlichkeit
und der Beteiligung von Behorden und sonstigen Trigern o6ffentlicher Belange

Vorlage: SG/2023/301

Sachverhalt:

Die Gemeinde Firrel beabsichtigt dstlich der Unlander Strale und noérdlich der Firreler Stral3e
(K59) Fliachen fiir ein Wohngebiet zu entwickeln. Um das Vorhaben zu ermdglichen, mochte
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die Gemeinde Firrel einen Bebauungsplan aufstellen. Dies erfordert die Anderung des Fli-
chennutzungsplanes im Parallelverfahren.

Die Beteiligung der Offentlichkeit gemiB § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behor-
den und sonstigen Triiger 6ffentlicher Belange gemif § 4 Abs. 2 BauGB fiir die Anderung
des Flachennutzungsplanes wurden inzwischen durchgefiihrt.

Es ist nunmehr iiber die Abwégung der im Rahmen dieser Beteiligung eingegangenen Stel-
lungnahmen zu beschlieen.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

Zu den wihrend der Beteiligung der Offentlichkeit gemiB § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch
(BauGB) und Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4
Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken werden die in der rechten Spalte
(Abwiagungsvorschldge) der Zusammenfassung vom 17.10.2023 dargestellten Abwégungs-
entscheidungen getroffen.

A: Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellungnah-
men der Offentlichkeit eingegangen.

B: Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Stellung-
nahmen eingegangen:

1. Landkreis Leer Vom 16.02.2023

Die 57. Anderung des Flichennutzungsplanes der Samt-
gemeinde Hesel erfolgt im Parallelverfahren zu der Bau-
leitplanung der Gemeinde Firrel, Aufstellung des B-Planes
Nr. FI 04, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen
fiir eine wohnbauliche Entwicklung im Rahmen der Eigen-
entwicklung im Bereich mordlich der ,,Firreler Strafle® (K
59) du 6stlich der ,,Unlander Stralle* und des Landschafts-
schutzgebietes (LSG-LER-21) ,,Oldehave®, stidlich der
Unlander Strafle und westlich der Molkereistralle zu schaf-
fen.

Gemil § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Gemeinde bei
der Aufstellung Bauleitplidne die 6ffentlichen und privaten
Belange gegeneinander und untereinander gerecht abzu-
wigen. Zu der o.a. Bauleitplanung nehme ich daher — ohne
dem von Thnen vorzunehmenden Abwéagungsprozess vor-
zugreifen — fiir die einzelnen von mir zu vertretenden
Fachbereiche wie folgt Stellung:

Aus raumordnungsrechtlicher Sicht nehme ich wie folgt

Stellung:
Die Inhalte meiner im Rahmen der friihzeitigen Beteili- Die Ausfithrungen werden zur
gung zu dieser Bauleitplanung abgegebenen Stellungnah- | Kenntnis genommen.

me sind in der nun vorgelegten Entwurfsfassung sachge-
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recht beriicksichtigt worden, hierzu bestehen keine weite-
ren Anmerkungen.

Beziiglich der vorgenommenen Abwagung sei jedoch da-
rauf hingewiesen, dass nach der im Zuge der Landschafts-
rahmenplanung erfolgten Neubewertung des Landschafts-
bildes nordlich der Kreisstrale 59 sehr wohl eine hohe
Bedeutung des Landschaftsbildes (Stufe IV, im vorherigen
Landschaftsbildgutachten noch Stufe III) zu verzeichnen
ist.

Da die fiir die Anderungsfliche in der zeichnerischen Dar-
stellung des RROP 2006 ausschlieBlich Vorsorgegebiete
festgelegt sind, sollte der Begriff ,,Ziele* in der letzten
Zeile auf Seite 9 der Begriindung redaktionell durch
,,arundsitze ersetzt werden.

Gegeniiber der vorgelegten Bauleitplanung der Samtge-
meinde Hesel bestehen aus raumordnerischer Sicht insge-
samt keine Bedenken.

Aus naturschutzfachlicher Sicht nehme ich wie folgt Stel-
lung:

1. Es wird darauf hingewiesen, dass beziiglich des Wallhe-
ckenschutzes in der Abwigung das MAGBNatSchG ge-

Zu der Einschétzung der Bedeu-
tung des Landschaftsbildes im
Rahmen der Landschaftsrah-
menplanung (LRP). Die Ein-
schitzung erfolgt im Maf3stab
1:50000. Im Rahmen der hier zu
beurteilenden Flachennutzungs-
planédnderung erfolgte eine kon-
kret auf den Standort bezogene
Bewertung. Vor dem Hinter-
grund erfolgt flir die Plange-
bietsfldchen eine etwas gerin-
gerwertige Einstufung als im
LRP gemél den naturschutz-
fachlichen Hinweisen zur An-
wendung der Eingriffsregelung
in der Bauleitplanung des
NLWKN. Vorbelastungen erge-
ben sich insbesondere durch die
an das Plangebiet herangeriickte
Siedlung, das Ortsbild storende
gewerbliche Bauten, ein Feuer-
wehrgebédude und die starkt fre-
quentierte ,,Firreler Stralle.

Die im Umweltbericht aufge-
fiihrte Auswertung des LRP
hinsichtlich des Schutzgutes
Landschaftsbild wird aktuali-
siert.

Der Hinweis wird beachtet und
die Begriindung redaktionell
angepasst.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird beachtet. Die
Begriindung und der Umweltbe-
richt werden entsprechend in-
haltlich aktualisiert.
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nannt wird. Ich gehe davon aus, dass das NNatSchG ge-
meint ist.

2. Den Anregungen und Hinweisen aus meiner im Rahmen
der frithzeitigen Beteiligung abgegebenen Stellungnahme
wurde durch Erginzungen und Anderungen in den nun
vorgelegten Entwurfsunterlagen Rechnung getragen.

3. Die in der Abwédgung aufgefiihrten Abstimmungen mit
meinem Amt fiir Planung und Naturschutz sind entspre-
chend in der verbindlichen Bauleitplanung vorzunehmen.

Gegen die 57. Anderung bestehen aus naturschtzfachlicher
Sicht keine Bedenken, weitere Hinweise und Anregungen
bestehen nicht.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nehme ich wie
folgt Stellung:

Die mit den Planunterlagen vorgelegten Gutachten (Im-
missionsschutzgutachten und schalltechnisches Gutachten)
sind fachlich einwandfrei und nicht zu beanstanden.

Daraus ergibt sich, dass die fiir das Plangebiet errechneten
Geruchsimmissionen die zuldssigen Grenzwerte nicht
tiberschreiten und somit den Planungen nicht im Wege
stehen.

Das schalltechnische Gutachten zeigt hingegeben Grenz-
wertliberschreitungen.

Die unter Punkt 6 des Gutachtens formulierten Vorschlige
fiir textliche Festsetzungen hinsichtlich des aktiven und
passiven Schallschutzes, sind sinngemal in die textlichen
Festsetzungen des Bebauungsplanes aufzunehmen.

Weitere Hinweise aus immissionsschutzrechtlicher Sicht
sind nicht vorzutragen.

Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht bestehen
bezogen auf die 57. Anderung keine weiteren Anmerkun-
gen.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die 57.
Anderung des Flachennutzungsplanes der Samtgemeine
Hesel keine Bedenken.

Aus denkmalpflegerischer Sicht nehme ich wie folgt Stel-
lung:

A) Baudenkmalpflegerische Belange

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen. Die unter
Punkt 6 des Gutachtens formu-
lierten Vorschldge fiir textliche
Festsetzungen hinsichtlich des
aktiven und passiven Schall-
schutzes werden sinngemél in
die textlichen Festsetzungen des
Bebauungsplanes iibernommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Die Ausfithrungen werden zur
Kenntnis genommen.
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Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine Objekte,
die als Baudenkmale im Denkmalverzeichnis der Gemein-
de Firrel gefiihrt werden.

B) Bodendenkmalpflegerische Belange

Im Hinblick auf bodendenkmalpflegerische Belange wur-
den im Plangebiet am 14.02.2023 Voruntersuchungen vom
Archidologischen Dienst der Ostfriesischen Landschaft mit
Unterstlitzung der Samtgemeinde Hesel durchgefiihrt. Es
wurden keine archidologischen Befunde entdeckt. Aus
Sicht der archdologischen Denkmalpflege bestehen keine
Bedenken gegen die Planung.

Gegen die vorgelegte Planung bestehen aus Sicht des Stra-
Ben- und Tiefbauamtes keine Bedenken.

Das Plangebiet liegt an der Kreisstra3e 59 im Abschnitt 20
von Station 0,861 und 0,953 auf3erhalb einer stralenrecht-
lichen Ortsdurchfahrt.

Die verkehrsrechtliche Erschliefung erfolgt iiber die die
Stra3e ,,Unlander Stra3e*, die wiederrum an die Firreler
StraBBe (Kreisstra3e 59) anbindet. Fiir diese Einmiindung
wurde bereits im Jahr 2016 eine entsprechende Vereinba-
rung zwischen dem Straflen- und Tiefbauamt des Land-
kreises Leer und der Gemeinde Firrel geschlossen. Der
Ausbau der Einmiindung ist demnach ausreichend dimen-
sioniert und bereits erfolgt.

Aus planungsrechtlicher Sicht bestehen keine Bec}enken,
Anregungen oder Hinweise zu der geplanten 57. Anderung
der Samtgemeinde Hesel.

Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im weiteren
Planverfahren zu beachten.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen. Inhaltlich
werden die Begriindung und der
Umweltbericht ergénzt.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis

genommen.

Der Hinweis wird zur Kenntnis
genommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

2. Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft mbH & Co. KG

Vom 20.02.2023

Nach Priifung Ihrer Planungsunterlagen vom 16.Februar
2023 teilen wir IThnen mit, dass unsere Speicheranbin-
dungsleitung (Bunde-Etzel) von dem Bauleitplanverfahren
nicht betroffen ist.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

3. Ostfriesische Landschaft

Vom 16.03.2023

Gegen die 57. Anderung des o.g. Flichennutzungsplanes
bestehen aus Sicht der archdologischen Denkmalpflege
keine Bedenken.

Die Prospektion im Februar 2023 ergab keinen Befund.

Sollten bei den vorgesehenen Bau- und Erdarbeiten arché-
ologische Kulturdenkmale (Boden- und Budenkmale) fest-

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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gestellt werden, sind diese unverziiglich der unteren
Denkmalschutzbehorde oder uns zu melden.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Nieders.
Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978 (Nds. GVBI. S.
517) in der derzeit giiltigen Fassung, §§ 13 und 14, wo-
nach der Finder und der Leiter von Erdarbeiten verpflichtet
sind, Bodenfunde anzuzeigen.

4. EWE Netz GmbH

Vom 27.02.2023

Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und
Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage)
und Standorten (Bestand) grundsétzlich zu erhalten und
diirfen weder beschidigt, tiberbaut, iberpflanzt oder an-
derweitig gefdhrdet werden.

Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitungen und Anlagen
durch Thr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beein-
trachtigt werden.

Sollte sich durch Thr Vorhaben die Notwendigkeit einer
Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Anderungen, Besei-
tigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem Ort {Ver-
setzung} oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen
dafiir die gesetzlichen Vorgaben und die anerkannten Re-
geln der Technik gelten. Gleiches gilt auch fiir die gegebe-
nenfalls notwendige ErschlieBung des Plangebietes mit
Versorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ.
Bitte planen Sie in diesem Fall Versorgungsstreifen bzw. -
korridore fiir Telekommunikationslinien, Elektrizitits -und
Gasversorgungsleitungen geméfl DIN 1998 {von min. 2,2
m} mit ein. Weiterhin kann fiir die Stromversorgung von
Baugebieten 0.A. zusitzlich die Installation einer Trafosta-
tion erforderlich sein. Fiir die Auswahl eines geeigneten
Stationsplatzes {ca. 6m x 4m} mochten wir Sie bitten, uns
in weitere Planungen friihzeitig mit einzubinden.

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein warmetechni-
sches Versorgungskonzept umgesetzt wird oder im
Schwerpunkt auf den Einsatz von fossilen Brennstoffen
{z.B. durch den Einsatz von Warmepumpen 0.4.} verzich-
tet werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind
von dem Vorhabentrager vollstindig zu tragen und der
EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn, der Vorha-
bentrager und die EWE NETZ GmbH haben eine anders-
lautende Kostentragung vertraglich geregelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen und inhalt-
lich Bestandteil der Begriin-
dung.
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Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzu-
beziehen und uns frithzeitig zu beteiligen. Dies gilt auch
fiir den Fall der ErschlieBung des Plangebietes mit Versor-
gungsleitungen durch EWE NETZ GmbH, denn hierfiir
sind beispielsweise Lage und Nutzung der Versorgungslei-
tungen und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen
Bedingungen wesentliche Faktoren.

Unsere Netze werden téglich weiterentwickelt und verin-
dern sich dabei. Dies kann im betreffenden Planbereich
tiber die Laufzeit Thres Verfahrens/Vorhabens zu Verdnde-
rungen im zu beriicksichtigenden Leitungs- und Anlagen-
bestand fiihren. Wir freuen uns Thnen eine stets aktuelle
Anlagenauskunft tiber unser modernes Verfahren der Plan-
auskunft zur Verfligung stellen zu kdnnen. — damit es nicht
zu Entscheidungen Grundlage veralteten Planwerkes
kommt. Bitte informieren Sie sich deshalb gern jederzeit
iber die genaue Art und Lage unserer zu berticksichtigen-
den Anlagen iiber unsere Internetseite: https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen

Bitte schicken Sie uns Thre Anfragen und Mitteilungen
zukiinftig ausschlielich an unser Postfach info@ewe-
netz.de und dndern Sie zudem die Anschrift der EWE
NETZ GmbH in Threm System: Cloppenburger Str. 302,
26133 Oldenburg. Sollte ein E-Mail Versand nicht mog-
lich sein, nutzen Sie bitte nur diese postalische Anschrift!

Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Thren Ansprech-
partner Katja Mesch unter der folgenden Rufnummer:
0151 —74493155.

5. NLWKN

Vom 27.02.2023

Stellungnahme des Gewésserkundlichen Landesdienstes
(GLD)

GemiB § 29 (3) NWG (RdErl. D. MU v. 06.03.2018 — 23-
62018- Nds.MBL. Nr. 10/2018):

Gegen die oben genannte Planung bestehen keine Beden-
ken, da wesentliche Auswirkungen auf den Wasserhaushalt
nicht erwartet werden und Aussagen zur Oberfldchenent-
wisserung, zur Schmutzwasserentsorgung und zur Losch-
wasserversorgung getroffen wurden.

Stellungnahme als TOB:

Anlagen und Gewisser des NLWKN (Bst. Aurich) im GB
I (Landeseigene Gewisser) und GB III (GLD) sind durch
die Planungen nicht nachteilig betroffen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

6. Landwirtschaftskammer Niedersachsen

Vom 06.03.2023

Nach unserer Kenntnis sind in dem o.g. Verfahren land-

Die Stellungnahme wird zur
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wirtschaftliche Belange nicht nachteilig betroffen.

Wir weisen jedoch darauf hin, dass landwirtschaftliche
Nutzfldchen unmittelbar an das Plangebiet grenzen. Auf
diesen Flachen wird ggf. im Laufe des Jahres Wirtschafts-
diinger (Giille, Festmist oder Jauche) ausgebracht, so dass
eine gewisse zeitweilige Geruchsbeléstigung im Plangebiet
demzufolge nicht grundsétzlich auszuschlieBen ist. Wei-
terhin weisen wir darauf hin, dass die ordnungsgeméille
Bewirtschaftung und Erreichbarkeit benachbarter landwirt-
schaftlicher Nutzflichen mit landwirtschaftlichen Maschi-
nen und Gerédtschaften auch weiterhin gewéhrleistet blei-
ben muss.

Wir machen weiterhin darauf aufmerksam, dass durch die
Ausweisung der geplanten Kompensationsfldche die weite-
ren Entwicklungsmoglichkeiten landwirtschaftlicher Be-
triebe nicht eingeschrinkt werden diirfen.

Kenntnis genommen. Die Hin-
weise sind bereits inhaltlich
Bestandteil der Begriindung.
Bei der Festlegung der Kom-
pensationsmafBnahmen werden
die landwirtschaftlichen Belan-
ge ebenfalls berticksichtigt.

7. LGLN, Katasteramt Leer

Vom 21.02.2023

Zu der o.g. Anderung des Flichennutzungsplanes wird wie
folgt Stellung genommen:

Gegen den Entwurf der 57. Anderung des Flichennut-
zungsplanes bestehen keine weiteren Bedenken.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

8. Entwiisserungsverband Oldersum/Ostfriesland

Vom 21.02.2023

Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 28.11.2022.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen. Seitens
des Entwésserungsverbandes
Oldersum wurden in der Stel-
lungnahme vom 28.11.2022
gegen die o.a. Bauleitplanung
keine grundsétzlichen Bedenken
erhoben. Die Oberflichenent-
wasserung sei zu gewihrleisten.
Dies wird durch die abgestimm-
te Planung der Oberfldchenent-
wisserung gewdihrleistet. Der
wasserrechtliche Antrag wird 1
Rahmen der Aufstellung des
Bebauungsplanes Nr. FI 04 (Pa-
rallelverfahren zur 57. Ande-
rung des Flachennutzungspla-
nes) beim Landkreis Leer, Unte-
re Wasserbehorde, eingereicht.

PLEDoc GmbH

Vom 17.02.2023

Wir beziehen uns auf Thre o.g. MaBnahme und teilen hier-
zu mit, dass von uns verwaltete Versorgungsanlagen der
nachstehend aufgefiihrten Eigentliimer bzw. Betreiber von
der geplanten Mallnahme nicht betroffen werden:

- OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
- Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen. Die PLE-
Doc GmbH wird weiter am Ver-
fahren beteiligt.
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- Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nord-
bayern, Schwaig bei Niirnberg

- Mittel-Europdische Gasleitungsgesellschaft mbH (ME-
GAL), Essen

- Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft
mbH (METG), Essen

- Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH
6 Co.KG (NETG), Dortmund

- Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen
- Uniper energy Storage GmbH, Diisseldorf: erdgasspei-
cher Epe, Eschenfelden, Krummhorn

- GasLINE Telekommunikationsgesellschaft deutscher
Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG, Straelen
(hier Solotrassen in Zustidndigkeit der PLEDoc GmbH)

Hinsichtlich der MaBBnahmen zum Ausgleich und zum Er-
satz der Eingriffsfolgen entnehmen wir den Unterlagen,
dass die Kompensationsmaflnahmen erst im weiteren Ver-
fahren festgelegt werden bzw. keine Erwidhnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festsetzung planex-
terner Ausgleichsflachen eine Betroffenheit von uns ver-
walteter Versorgungseinrichtungen nicht auszuschlieBen
ist. Wir bitten um Mitteilung der planexternen Flachen
bzw. um weitere Beteiligung an diesem Verfahren.

MafBgeblich fiir unsere Auskunft ist der im Ubersichtsplan
markierte Bereich. Dort dargestellte Leitungsverlaufe die-
nen nur zur groben Ubersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projekt-
bereichs bedarf immer einer erneuten Abstimmung mit
uns.

10. Wintershall Dea Deutschland GmbH

Vom 13.03.2023

Der rdumliche Geltungsbereich des oben genannten Ver-
fahrens liegt auflerhalb unserer 6ffentlich-rechtlich verlie-
henen Bergbauberechtigungen nach Bundesberggesetz
(BbergG) zur Gewinnung von Rohstoffen. In unserem Ei-
gentum befindliche Bohrungen oder Anlagen sind von dem
Verfahren ebenfalls nicht betroffen. Es bestehen keine Be-
denken bzgl. Der Durchfithrung des Vorhabens.

Hinweis: Zum 01.Mai 2019 hat sich die Winterschall Hol-
ding GmbH (ehemals Wintershall AG) mit der DEA Deut-
sche Erdoel AG zusammengeschlossen. Leitungsauskiinfte
werden mittlerweile gemeinsam erteilt, diese Stellung-
nahme gibt daher Auskunft iiber die gesamten Anlagen der
Wintershall Dea Deutschland GmbH.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

11. GASCADE Gastransport GmbH

Vom 03.03.2023

Wir danken fiir die Ubersendung der Unterlagen zu o.g.
Vorhaben. Wir antworten Thnen zugleich auch im Namen
und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS GmbH, NEL

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen. Die
GASCADE Gastransport GmbH
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Gastransport GmbH sowie OPAL Gastransport GmbH &
Co.KG.

Nach Priifung Thres Vorhabens im Hinblick auf die Beein-
trachtigung unserer Anlagen teilen wir Thnen mit, dass
unsere Anlagen zum gegenwiértigen Zeitpunkt nicht betrof-
fen sind. Dies schlie8t die Anlagen der v.g. Betreiber mit
ein.

Fiir externe Kompensationsmaflinahmen muss sicherge-
stellt sein, dass diese unsere Anlagen nicht beeintrachtigen
und im Schutzstreifen unserer Anlagen stattfinden werden.
In Thren Unterlagen wird darauf hingewiesen, dass fiir die
vollstindige Kompensation externe Flichen in Anspruch
genommen werden. Um fiir diese externen Kompensati-
onsfldchen eine Stellungnahme abgeben zu kdnnen, sind
uns entsprechende Planunterlagen zu iibersenden. Eine
Auflistung der Flurstiicke in der Begriindung oder im
Umweltbericht ist nicht ausreichend.

Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfahren zu betei-
ligen.

Wir mochten Sie darauf aufmerksam machen, dass Anfra-
gen zur Beteiligung der Triager 6ffentlicher Belange sowie
zu Leitungsauskiinften, Schachtgenehmigungen etc. an die
oben genannten Anlagenbetreiber ab sofort ausschlieBlich
iber das kostenlose BIL-Onlineportal unter
https://portal.bil-leitungsauskunft.de einzuholen sind.

Bitte richten Sie daher Ihre zukiinftigen Anfragen an uns,
direkt an das o.g. BIL-Portal. Sollten Sie Ihre Anfrage be-
reits in das BIL-Portal eingestellt haben, betrachten Sie
diese Mail bitte als gegenstandslos.

wird am weiteren Verfahren
beteiligt.

12. Sielacht Stickhausen

Vom 20.02.2023

Das iiberplante Gebiet liegt auBerhalb unseres Verbands-
gebietes.

Anregungen und Bedenken werden somit nicht vorge-
bracht.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

13. Tennet TSO GmbH

Vom 27.02.2023

Das im Betreff genannte Vorhaben beriihrt keine von uns
wahrzunehmenden Belange.

Es ist keine Planung von uns eingeleitet oder beabsichtigt.

Zur Vermeidung von Verwaltungsaufwand bitten wir Sie,
uns an diesem Verfahren nicht weiter zu beteiligen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

Dem Wunsch, nicht weiter am
Verfahren beteiligt zu werden,
wird entsprochen.

14. LBEG

Vom 17.02.2023

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange
geben wir zum o.g. Vorhaben folgende Hinweise:
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Hinweise

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens BaumafBinahmen erfol-
gen, weisen wir fur Hinweise und Informationen zu den
Baugrundverhiltnissen am Standort auf den NIBIS-
Kartenserver. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den Bau-
grundverhéltnissen ersetzen keine geotechnische Erkun-
dung und Untersuchung des Baugrundes bzw. einen geo-
technischen Bericht. Geotechnische Baugrunderkundun-
gen/-untersuchungen sowie die Erstellung des geotechni-
schen Berichts sollten gemall der DIN EN 1997-1 und -2
erfolgen.

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. § 7 BbergG
oder eine Bewilligung gem. § 8 BbergG erteilt und/oder
ein Bergwerkseigentum gem. §§ 9 und 149 BbergG verlie-
hen bzw. aufrecht erhalten wurde, konnen Sie dem NIBIS-
Kartenserver entnehmen. Wir bitten Sie, den dort genann-
ten Berechtigungsinhaber ggf. am Verfahren zu beteiligen.

Informationen liber mdglicherweise vorhandene Salzab-
baugerechtigkeiten finden Sie unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange
haben wir keine weiteren Hinweise oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel, mogliche
Konflikte gegeniiber den raumplanerischen Belangen etc.
ableiten und vorausschauend berticksichtigen zu konnen.
Die Stellungnahme wurde auf Basis des aktuellen Kennt-
nisstandes erstellt. Die verfiigbare Datengrundlage ist we-
der als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie
Anspruch auf Vollstandigkeit. Die Stellungnahme ersetzt
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und Nor-
men erforderliche Genehmigungen, Erlaubnisse, Bewilli-
gungen oder objektbezogene Untersuchungen.

Die Hinweise werden zur
Kenntnis genommen und wer-
den im Rahmen der Realisie-
rung des Baugebietes beachtet.

Bergbaurechtliche Erlaubnisse
oder Bewilligungen sind fiir das
Plangebiet nicht im NIBIS-
Kartenserver eingetragen.

Nach Auskunft des LBEG sind
Informationen tiber moglicher-
weise vorhandene Salzabbauge-
rechtigkeiten tiber die Grundbii-
cher der im Plangebiet liegen-
den Grundstiicke zu erhalten.
Die Grundbiicher der im Plan-
gebiet liegenden Grundstiicke
enthalten keine Hinweise auf
Salzabbaugerechtigkeiten.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

15. Bundesamt fiir Infrastruktur, Umweltschutz und
Dienstleistungen der Bundeswehr

Vom 17.02.2023

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage
werden Verteidigungsbelange nicht beeintriachtigt. Es be-
stehen daher zum angegebenen Vorhaben seitens der Bun-
deswehr als Trager 6ffentlicher Belange keine Einwénde.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Das Plangebiet liegt innerhalb des Zustdandigkeitsbereiches
fiir Flugplédtze gem. § 18a Luftverkehrsgesetz sowie in
einem Jettiefflugkorridor.

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Er-
satzanspriiche, die sich auf die vom Flugplatz/Flugbetrieb
ausgehenden Emissionen wie Flugldarm etc. beziehen, nicht
anerkannt werden.

Die Ausfiihrungen in der Be-
griindung werden inhatlich er-
ganzt.

16. Gasunie Deutschland Transport Services GmbH

Vom 02.03.2023

Nach eingehender Priifung konnen wir Thnen hierzu mittei-
len, dass Erdgastransportleitungen, Kabel und Stationen
der von Gasunie Deutschland vertretenen Unternehmen
von Threm Planungsvorhaben nicht betroffen sind.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache:

Bitte stellen Sie zukiinftig an uns gerichtete Plananfragen
moglichst nur noch iiber das webbasierte Asukunftsportal
BIL ein:

https://portal.bil-leitungsauskunft.de

BIL ist das erste bundesweite Informationssystem zur Lei-
tungsrecherche. Webbasiert und auf einem vollig digitalen
Prozess erhalten Sie durch wenige Klicks fiir Sie kostenlos
und transparent Informationen zu Leitungsverldufen von
derzeit mehr als 90 Betreibern, die fast alle Fern- und
Transportleitungen im gesamten Bundesgebiet vertreten.
BIL wurde von der Gas-,0l- und Chemieindustrie gegriin-
det und verfolgt keine kommerziellen Interessen. Einzig
und allein die Steigerung der Sicherheit der erdverlegten
Anlagen ist das gemeinsam erklérte Ziel von BIL.

Zur Information erhalten Sie im Anhang einen Flyer, aus
dem Sie weitere Informationen zu BIL entnehmen konnen.
Helfen Sie uns, dass webbasierte Informationsangebot zu
Leitungsverldaufen weiter zu verbessern, indem Sie das
Portal nutzen und somit zu einer hoheren Akzeptanz bei-
tragen, sodass sich zukiinftig moglichst viele Betreiber
erdverlegter Anlagen durch BIL vertreten lassen.

Ein Informationsblatt zur Datenschutz-Grundverordnung
finden Sie unter www.gasunie.de/downloads -> Filter Da-
tenschutz.

Fiir Fragen stehen wir Thnen gerne zur Verfiligung.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

17. LGLN (Kampfmittelbeseitigungsdienst)

Vom 01.03.2023

Sie haben das Landesamt fiir Geoinformation und Landes-
vermessung Niedersachsen (LGLN), Regionaldirektion
Hameln-Hannover (Kampfmittelbeseitigungsdienst KBD)
als Trager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch
(BauGB) beteiligt. Meine Ausfithrungen hierzu entnehmen
Sie bitte der zweiten Seite; diese Stellungnahme ergeht
kostenfrei.

Die Gemeinde Firrel hat eine
Luftbildauswertung durch den
Kampfmittelbeseitigungsdienst
des Landesamtes fiir Geoinfor-
mation und Landesvermessung
Niedersachsen (LGLN) in Auf-
trag gegeben. Die Luftbildaus-
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Sofern in meinen anliegenden Ausflihrungen eine weitere
Gefahrenerforschung empfohlen wird, mache ich darauf
aufmerksam, dass die Gemeinden als Behorden der Gefah-
renabwehr auch fiir die MaBBnahmen der Gefahrenerfor-
schung zustiandig sind.

Eine MaBnahme der Gefahrenerforschung kann eine histo-
rische Erkundung sein, bei der alliierte Kriegsluftbilder fiir
die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmu-
nition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD
hat nicht die Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der
Bauleitplanung oder des Bauordnungsrechts kostenfrei
auszuwerten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. §
6 Niedersiachsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in
Verbindung mit § 2 Abs. 3 Niedersdchsisches Verwal-
tungskostengesetz (NVwKostG) auch fiir Behorden kos-
tenpflichtig.

Die Bearbeitungszeit fiir Luftbildauswertungen betragt
derzeit beim KBD ca. 16 Wochen ab Antragstellung. Da
diese Zeitspanne zwischen Erteilung einer Baugenehmi-
gung und dem Baubeginn erfahrungsgemif nicht verflig-
bar ist, empfehlen wir den Kommunen eine rechtzeitige
Antragstellung.

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung
durchgefiihrt werden soll, bitte ich um entsprechende
schriftliche Auftragserteilung unter Verwendung des An-
tragsformulars und der Rahmenbedingungen., die Sie iiber
folgenden Link abrufen konnen:
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittel-
beseitigung/luftbildauswertung/kampfmittelbeseitigungs-
dienst-niedersachsen-163427.html

wertung aus dem Oktober 2023
ergab, dass eine Kampfmittelbe-
lastung nicht vermutet wird.

18. Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben

Vom 17.02.2023

Zu den o.a. Planungen haben Sie die BImA um Stellung-
nahme gebeten. Nach Priifung der Unterlagen teile ich
Ihnen mit, dass BImA-eigene Liegenschaften von den Pla-
nungen nicht beriihrt werden und Sie die BImA am o.a.
Verfahren nicht weiter beteiligen miissen.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir folgenden Hinweise
in eigener Sache:

Fiir die BIma-eigenen Liegenschaften im Bundesland Nie-
dersachsen nimmt nach wie vor die Hauptstelle Portfolio-
management Magdeburg die Aufgaben der BImA als Tré-
gerin Offentlicher Belange und als Eigentiimerin wahr.
Hierfiir wurde eine eigene Funktions-E-Mail-Adresse ein-
gerichtet.

Ich bitte Sie daher, kiinftig Thre Beteiligungsschreiben an

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.

33



http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/kampfmittel-

die Bundesanstalt fiir Immobilienaufgaben Hauptstelle
Portfoliomanagement Otto-von-Guericke-Stralle 4 39104
Magdeburg, per Mail an die E-Mail-Adresse
Toeb.ni@bundesimmobilien.de zu senden.

Auch bitte ich Sie, die neue E-Mail-Adresse in Thren Ver-
teiler fiir die Beteiligung der Trager 6ffentlicher Belange
aufzunehmen.

19. Deutsche Telekom Technik GmbH Vom 01.03.2023

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom Die Stellungnahme wird zur
genannt) — als Netzeigentiimerin und Nutzungsberechtigte | Kenntnis genommen.

1.S.v. § 68 Abs. 1 TKG — hat die Deutsche Telekom Tech-
nik GmbH beauftragt und bevollmichtigt, alle Rechte und
Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementspre-
chend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu
der o.g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Telekom hat beziiglich der o.g. Bauleitplanung derzeit
weder Anregungen noch Bedenken.

20. Niedersachsische Landesbehorde fiir Strafienbau Vom 02.03.2023
und Verkehr (Standort Oldenburg)

Gegen das vorgenannte Bauvorhaben der Samtgemeinde Die Stellungnahme wird zur
Hesel besteht aufgrund der von meiner Behorde wahrzu- Kenntnis genommen.
nehmenden luftverkehrsrechtlichen Belange keine Beden-

ken.

Belange der militarischen Luftfahrt bleiben unberiihrt.
Diese werden vom Bundesamt fiir Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Fontainen-
graben 200, 53123 Bonn, wahrgenommen.

21. Stadtwerke Leer AR Vom 22.03.2023
Vielen Dank fiir Thre E-Mail vom 16.02.2023 und die da- | Die Stellungnahme wird zur
mit einhergehende Beteiligung am Bauleitplanverfahren Kenntnis genommen.

57. Anderung Flichennutzungsplan ,,Wohngebiet dstlich
Unlander Strafle* der Samtgemeinde Hesel.

Im Namen der Stadtwerke Leer bestehen fiir die Wasser-
versorgung und im Bereich Hafen keine Einwénde oder
Anmerkungen zur geplanten Anderung.

18.2 57. Anderung des Flichennutzungsplanes "Wohngebiet 6stlich Unlander Stra-
BBe'" - Feststellungsbeschluss
Vorlage: SG/2023/302
Sachverhalt:
Die Gemeinde Firrel beabsichtigt, den Bebauungsplan Nr. FI 04 ,,Ostlich Unlander StraBe*
aufzustellen. Hierfiir ist die Anderung des Flichennutzungsplanes erforderlich.

Der Aufstellungsbeschluss zur 57. Anderung des Flichennutzungsplanes wurde am
08.11.2022 vom Samtgemeindeausschuss gefasst.
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Nachdem die Beteiligungsverfahren geméf §§ 3 und 4 Baugesetzbuch durchgefiihrt und die
in diesem Rahmen eingegangenen Stellungnahmen abgewogen wurden, kann die 57. Ande-
rung des Flichennutzungsplanes nunmehr durch Beschluss festgestellt werden.

Die Zustandigkeit des Samtgemeinderates ergibt sich aus § 58 Abs. 2 Satz 2 NKomVG.

Sitzungsverlauf:
Nach einer kurzen Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

Die nach der Abwigungsentscheidung vorliegende 57.Anderung des Flichennutzungsplanes
"Wohngebiet 0stlich Unlander Strafe" vom 16.10.2023 sowie die Begriindung zur
57.Anderung des Flichennutzungsplanes "Wohngebiet dstlich Unlander Strafle" vom
16.10.2023 werden festgestellt.

59. Anderung des Flichennutzungsplanes ""Neubau Kita Brinkum" - Erorterung und
Abwiigung der Stellungnahmen aus der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit und
der friihzeitigen Beteiligung der Behorden und sonstigen Triger 6ffentlicher Belange
Vorlage: SG/2023/321

Sachverhalt:

Die Samtgemeinde Hesel plant in Brinkum auf einem Grundstiick Ecke Kirchstra3e / Burg-
ring den Neubau einer Kita.

Die Gemeinde Brinkum betreibt diesbeziiglich das Bauleitplanverfahren BR 03.
Um das Vorhaben zu ermdglichen, ist zudem die Anderung des Flichennutzungsplanes erfor-
derlich.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit und der Behdrden und sonstigen Triiger 6ffent-
licher Belange wurden im Februar und Mirz diesen Jahres durchgefiihrt.

Inzwischen liegen die Abwégungsvorschlige zu den wihrend dieser frithzeitigen Beteiligung
eingegangenen Stellungnahmen vor.

Uber diese Abwigungsvorschlige ist nunmehr zu entscheiden.

Sitzungsverlauf:
Nach weiterer kurzer Aussprache ergeht einstimmig (21 Ja-Stimmen) folgender Beschluss:

Beschluss:

Zu den wihrend der Beteiligung der Offentlichkeit gemidB § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) und zur Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager 6ffentlicher Belange gem. §
4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Anregungen und Bedenken werden die in der rechten Spalte
(Abwiagungsvorschldge) der Zusammenfassung vom 30.11.2023 dargestellten Abwagungs-
entscheidungen getroffen.

A: Im Rahmen der frithzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB sind keine Stellungnah-
men der Offentlichkeit eingegangen.
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B: Im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB sind folgende Stellung-

nahmen eingegangen:

1. LandKkreis Leer

die Samtgemeinde Hesel und Gemeinde Brin-
kum planen die 59. Anderung des Flichennut-
zungsplans sowie die Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nr. BR 03 "Kindertagesstitte Brin-
kum", um die Errichtung einer Kindertages-
statte sowie einer Bewegungshalle im Ortskern
von Brinkum planungsrechtlich abzusichern.

Gemil} § 1 Abs. 7 Baugesetzbuch hat die Ge-
meinde bei der Aufstellung der Bauleitpldne
die offentlichen und privaten Belange gegen-
einander und untereinander gerecht abzuwai-
gen. Zu den o. a. Bauleitplanungen nehme ich
daher- ohne dem von Thnen vorzunehmenden
Abwigungsprozess vorzugreifen -fiir die ein-
zelnen von mir zu vertretenden Fachbereiche
in dieser zusammengefassten Stellungnahme
wie folgt Stellung:

Aus raumordnerischer Sicht nehme ich wie
folgt Stellung:

Der gewdhlte Standort fiir die Kindertagesstét-
te liegt im Ortsteil Brinkum, welcher gern.
RROP 2006 des Landkreises Leer nicht das
Grundzentrum der Samtgemeinde Hesel dar-
stellt. Kinderbetreuungseinrichtungen sind
jedoch als Teil der wohnortbezogenen Da-
seinsvorsorge zu beschreiben, da sie auch un-
terhalb der grundzentralen Ebene vorkommen
(vgl. LROP 2022, 2.1 02). Auch die geplante
Bewegungshalle ist grundsitzlich zur wohnor-
tbezogenen Daseinsvorsorge zu zdhlen. Auf-
grund der Einbettung des Plangebietes in die
Siedlungsstruktur des Ortsteils Brinkum mit
umgebender bzw. angrenzender Wohnbebau-
ung kann fiir das Vorhaben eine wohnortnahe
Versorgungsfunktion abgeleitet werden. Fiir
die Vorhabenfliche bestehen im LROP 2022
und RROP 2006 ansonsten keine fldchenkon-
kreten Festlegungen. Die Planung entspricht
somit insgesamt den Zielen und Grundsitzen
der Raumordnung.

Aus naturschutzfachlicher Sicht nehme ich wie
folgt Stellung:

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men.
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Zur 59. FNP-Anderung:

Die Planfliche als auszuweisende Flache fiir
den Gemeinbedarf (Kindertagesstitte, Bewe-
gungshalle) an der Kirchstrale in Brinkum
umfasst eine Gesamtfliche von ca. 0,62 ha.
Das Plangebiet ist dstlich einer landwirtschaft-
lichen Hofstelle, siidlich und westlich von
landwirtschaftlichen Nutzflachen und nérdlich
eines Radfernweges an der Kirchstrale gele-
gen. Aktuell ist die Flache als Fliche fiir
Landwirtschaft ausgewiesen. Das Regionale
Raumordnungsprogramm  (RROP  2006)
Landkreis Leer beschreibt das Plangebiet als
Wallheckengebiet im siidlichen Teil der Leerer
Geest. Folgende Punkte sind zu den vorgeleg-
ten Planunterlagen anzumerken:

1. Der Landschaftsrahmenplan (LRP) Land-
kreis Leer wurde in 2021 neu aufgestellt, die
Planung ist im weiteren Verfahren auf den
neuen LRP abzustimmen,;

2. Die externen Kompensationsmaflnahmen
sind im weiteren Verfahren mit meinem Amt
fiir Planung und Naturschutz im Vorfeld abzu-
stimmen.

3. Am ostlichen und nordwestlichen Rand des
Plangebietes befinden sich gemiB3 § 29 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbin-
dung mit § 22 Niedersidchsisches Naturschutz-
gesetz (NNatSchG) geschiitzte Wallhecken,
die nicht beseitigt bzw. beeintridchtigt werden
diirfen.

4. Bei der Anlage der Zufahrt zur Kita ist ein
Durchbruch des Radfernweges (Ostfriesland-
Wanderweg) geplant. Im weiteren Verfahren
ist die Entnahme von Gehdlzen am Wander-
weg zu konkretisieren (Umweltbericht).

Zur Aufstellung des B-Plans Nr. BR 03:
Mit der Realisierung der Bauleitplanung sind
erhebliche Beeintrichtigungen des Naturhaus-

Der Anregung wird gefolgt. Im Zuge der
Erarbeitung des Umweltberichts werden die
Daten des Landschaftsrahmenplans ausge-
wertet.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Auf Ebene der hier vorliegenden vorberei-
tenden Bauleitplanung erfolgt die Darstel-
lung der Planungsabsicht der Samtgemeinde
Hesel und folglich lediglich eine tiberschlé-
gige Ermittlung des auf Ebene der verbindli-
chen Bauleitplanung zu erwartenden
Komensationsbedarfs. Dieser wird im nach-
folgend aufzustellenden Bebauungsplan
konkretisiert und durch geeignete, im Vor-
feld mit dem Amt fiir Planung und Natur-
schutz abgestimmte Mallnahmen, kompen-
siert.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die Wallhecken befinden sich auf3erhalb des
Geltungsbereichs der 59. Anderung des Fli-
chennutzungsplanes.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
Die genannten Strukturen befinden sich au-
Berhalb des Geltungsbereichs der vorliegen-
den 59. Anderung des Flichennutzungs-
plans.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Wenngleich sie sich nicht auf die vor-
liegende 59. Anderung des Flichennut-
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haltes und des Landschaftsbildes gemédB§ 15
BNatSchG verbunden. Der Bau einer Kinder-
tagesstitte in Verbindung mit einer Bewe-
gungshalle beeintrachtigt die Naturgiiter Bo-
den, Wasserhaushalt sowie Arten und Lebens-
gemeinschaften durch Versiegelung des Bo-
dens im Bereich des geplanten Bauvorhabens.
Die vorgesehene Baufliche wird zurzeit als
Griinlandflache landwirtschaftlich genutzt. Mit
dem Bauvorhaben werden bislang offene FI&-
chen versiegelt, wodurch vielfdltige Funktio-
nen des Bodens verloren gehen. Unversiegelte
Boden stellen einen Speicherraum fiir das
Niederschlagswasser dar und wirken somit als
Regulatoren des Landschaftswasserhaushalts.
Zudem sind sie als bedeutende Filter- und Puf-
fersysteme einzustufen und bieten Pflanzen
und Tieren Lebensraum. Die Austauschpro-
zesse zwischen Boden und Luft werden unter-
bunden, so dass keine Versickerung und kein
Luftaustausch mehr stattfinden bzw. die
Grundwasserneubildungsrate  beeintrichtigt
wird.

Das Landschaftsbild wird durch die geplante
Bebauung aufgrund der Abschirmung durch
Wallhecken und ein Gehdlzreihe nicht erheb-
lich beeintrachtigt; eine gewisse Eingriinung
ist durch angrenzende Wallhecken und Baume
entlang des Wanderweges gegeben. An der
oOstlichen Plangebietsgrenze ist die Wallhecke
Nr. 2152, an der nordwestlichen Grenze die
Wallhecke Nr. 1994 (Wallheckenkataster
Landkreis Leer) gelegen. Wallhecken sind
gemd § 29  Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG) in Verbindung mit § 22 Nieder-
sdchsisches Naturschutzgesetz NNatSchG)
geschiitzt und diirfen nicht beseitigt werden.
Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens wiren
ggf. erforderliche Ausnahmegenehmigungen
zumindest als prognostisch erteilbar aufzugrei-
fen.

Die Umweltbelange sind im néchsten Verfah-
rensschritt in einem Umweltbericht abzuarbei-
ten.

Aus bodenschutz- und abfallrechtlicher Sicht
sind die Planunterlagen um folgende Angaben
Zu erginzen:

1. Im Rahmen der Bauleitplanung sind auch

zungsplanes beziehen, gelten die Ausfiih-
rungen dennoch auch fiir die Abschdtzung
der Umweltauswirkungen auf Ebene der
vorbereitenden Bauleitplanung und werden
entsprechend berticksichtigt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen
und auf Ebene der verbindlichen Bauleitpla-
nung beriicksichtigt. Die angesprochenen
Wallhecken befinden sich nicht im Gel-
tungsbereich der vorliegenden 59. Anderung
des Flachennutzungsplans.

Der Anregung wird gefolgt.

Der Anregung wird dahingehend erfolgt,
dass eine Beriicksichtigung der Belange des
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Belange des Bodenschutzes geméill Bauge-
setzbuch (BauGB) zu beriicksichtigen (§ 1
Abs. 6 Nr. 1 sowie Nr. 7 Buchstaben a) und c)
BauGB). Zur Sicherstellung gesunder Wohn-
und Arbeitsverhiltnisse sind dementsprechend
auch schon im Bauleitplanverfahren Aussagen
zu moglichen Auswirkungen des Bodens auf
den Menschen zu treffen. Am Ende des Bau-
leitplanverfahrens miissen aus bodenschutz-
rechtlicher Sicht fiir die spdteren Nutzer zu-
mindest prognostisch gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhiltnisse vorherrschen bzw. eine ge-
naue Aussage zu den Verhéltnissen bestehen.
Dafiir sind im Bauleitplanverfahren weitere
Untersuchungen (historische Recherche und
eine ggf. darauf aufbauende eine orientierende
Erkundung durch einen versierten Fachgutach-
ter) erforderlich. Die Planunterlagen sind ent-
sprechend zu tliberarbeiten.

Altstandorte sind nicht Bestandteil der Daten
des NIBIS-Kartenservers, Daten dazu liegen
bei der jeweiligen unteren Bodenschutzbehor-
de vor. Eine Auskunft zu der Flache wurde bei
mir nicht beantragt. Altstandorte sind mir im
Plangebiet nicht bekannt.

2. Es sind Aussagen zu sulfatsauren Boden
und Suchrdumen fiir schutzwiirde Boden zu
erganzen.

3. Es sind grundsitzliche Aussagen zu anfal-
lenden Abfillen, die zur Reifemachung des
Gebiets anfallen, zu erbringen.

Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht nehme
ich wie folgt Stellung:

Der Bebauungsplan enthélt keine Aussagen
beziiglich der Auswirkungen durch Schal-
limmissionen von der geplanten Kindertages-
stitte auf die umliegende Wohnbebauung.
Angaben zur geplanten Gréfenordnung der
Kindertagesstitte sowie der Bewegungshalle
fehlen, um das Vorhaben immissionsschutz-
rechtlich einordnen zu koénnen. Da der Lirm
von spielenden Kindern in der Regel als sozi-
aladdquat angesehen wird, bleibt aus immissi-
onsschutzrechtlicher Sicht in der Begriindung
zum Bebauungsplan vielmehr offen, wie sich
die Emissionen des Zu- bzw. Abgangsverkehrs
und des Parkens der Autos auf die umliegende

Bodenschutzes im Umweltbericht erfolgt.
Dieser wird den Planunterlagen zur 6ffentli-
chen Auslegung der 59. Anderung des Fli-
chennutzungsplanes beigelegt.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Der Anregung wird gefolgt und entspre-
chende Ausfiihrungen in den Umweltbericht
aufgenommen.

Der Anregung wird gefolgt und entspre-
chende Ausfiithrungen in den Umweltbericht
aufgenommen.

Die Stellungnahme aus immissionsschutz-
rechtlicher Sicht wird zur Kenntnis genom-
men. Es wurde ein Schalltechnisches Gut-
achten erstellt, I+B Akustik GMBH, Olden-
burg, 30.05.2023. Diese kommt zu dem Er-
gebnis, dass die Einhaltung der Immissions-
richtwerte nachgewiesen wird. Das Gutach-
ten wird Bestandteil der verbindlichen Bau-
leitplanung.
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Wohnbebauung auswirken bzw. welche MalB-
nahmen getroffen werden, um schédlichen
Immissionen durch den Parkplatzverkehr zu
verhindern. Dies ist fiir eine abschlieBende
Stellungnahme zu ergénzen.

Die in den Planunterlagen unter Punkt 4.2 ge-
troffenen Aussagen: "Die Gemeinde erwartet
keine Verdoppelung des Verkehrsaufkom-
mens" sowie "der Verkehr insgesamt ist so
gering, dass der Immissionswert der 16.
BImSchV nicht erreicht wird" sind nicht nach-
vollziehbar, da nicht angegeben wird, welche
Annahmen den Aussagen zu Grunde gelegt
worden sind. Die Unterlagen sind diesbeziig-
lich zu ergdnzen. Weitere aus immissions-
schutzrechtlicher Sicht relevante Vorhaben,
die sich auf die Planung auswirken konnten,
sind mir derzeit nicht bekannt.

Aus Sicht der unteren Denkmalschutzbehorde
(uDSchB) nehme ich wie folgt Stellung:

a) Baudenkmalpflegerische Belange

Im Plangebiet befinden sich keine Baudenk-
male. Aus denkmalpflegerischer Sicht wird
zur Wahrung des Ortsbildes empfohlen, die
grundsitzliche bauliche Gestaltung (von Da-
chern und Winden) iiber ortliche Bauvor-
schriften festzulegen.

b) Bodendenkmalpflegerische Belange

Ich verweise auf die Stellungnahme des Ar-
chiologischen Dienstes der Ostfriesischen
Landschaft, die in diesem Verfahren zu betei-
ligen ist.

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht nehme ich
wie folgt Stellung:

1. Das Plangebiet liegt im Wasserschutzgebiet
Leer-Heisfelde, Schutzzone 111 B. Die Aufla-
gen der Verordnung iiber Schutzbestimmun-
gen in Wasserschutzgebieten (SchuVo) sowie
der Verordnung iiber die Festsetzung eines
Wasserschutzgebietes fiir die Wassergewin-
nungsanlagen des Wasserwerks Leer der
Stadtwerke Leer GmbH sind zu beachten.

2. Innerhalb des Planbereiches vorhandene
sowie angrenzende Gewdsser (u. a. Gewésser
II. Ordnung "lmmengaschloot") sind in den
Unterlagen darzustellen. Die zukiinftige Un-
terhaltung der Gewdsser ist sicherzustellen.
Réaumstreifen fiir die Unterhaltung der Gewdés-

Die Stellungnahme aus Sicht der unteren
Denkmalschutzbehdrde wird zur Kenntnis
genommen und im Rahmen der verbindli-
chen Bauleitplanung mit abgewogen.

Die Stellungnahme aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht wird zur Kenntnis genommen und
im Rahmen der verbindlichen Bauleitpla-
nung bertiicksichtigt.
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ser sind vorzusehen. Im Bereich des Rium-
streifens sind jegliche Bebauung (Gebaude,
Nebenanlagen, Einfriedungen usw.), Bepflan-
zungen sowie Ablagerungen und sonstige An-
lagen auszuschliefen.

3. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass
fiir bestehende Gewdésser eine ordnungsgemé-
Be Gewisserunterhaltung jederzeit gewéhrleis-
tet sein muss.

4. Ich weise auf § 6 (1) bis (4) der Satzung der
Sielacht Stickhausen "Beschriankungen des
Grundeigentums und besondere Pflichten der
Mitglieder" hin. Insbesondere ist gemi3 Ab-
satz 4 beidseitig ein Schutzstreifen von 6,00 m
Breite ldngs der Gewisser II. und 111. Ord-
nung der Sielacht Stickhausen, gemessen von
der Boschungsoberkante, von Gebduden, an-
deren Bauwerken und jedweden sonstigen
Anlagen sowie von Anpflanzungen mit Kul-
turpflanzen, Bdumen und Strduchern dauerhaft
freizuhalten. Ausnahmen kann nur der Ober-
sielrichter zulassen.

5. Fiir die Beseitigung, die Verrohrung, den
Ausbau und die Herstellung von Gewdssern I1.
und 111. Ordnung sowie von Kleingewédssern
wird ein wasserrechtliches Verfahren erforder-
lich. Die entsprechenden Antragsunterlagen
sind der unteren Wasserbehdrde vorzulegen.

6. Fiir die weiteren Planungen der Oberfli-
chenentwisserung werden folgende Hinweise
gegeben:

a) Die Regenwasserbewirtschaftung ist dezent-
ral auszurichten. Mit einer dezentralen Re-
genwasserbewirtschaftung kann dem Klima-
wandel mit den extremen Hoch- und Niedrig-
wiéssern begegnet werden. Die Nutzung von
Regenwasser ist zu fordern. Die Verdunstung
von Regenwasser sowie die Grundwasserneu-
bildungsrate sind zu begiinstigen. Die
Schmutzbelastung des Regenwassers ist gering
zu halten, ggf. sind Behandlungsanlagen er-
forderlich.

b) Bei der Planung der Entwisserung sollte
beachtet werde, dass die Erfahrung gezeigt
hat, dass offene Entwésserungsgriaben in Sied-
lungsgebieten vielfach nicht gerdumt, dafiir
iiberbaut, verbaut, verrohrt, verfiillt oder zu-
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gemiillt werden und es zu Problemen bei der
Entwisserung kommt. Hier sollte die Entwés-
serung liber einen Regenwasserkanal erfolgen.

¢) Die Entwésserung der umliegenden Fldchen
darf nicht beeintrachtigt werden.

d) Das anfallende Oberflaichenwasser ist zu-
riickzuhalten und auf den natiirlichen Abfluss
gedrosselt der vorhandenen Vorflut zuzufiih-
ren. Den hydraulischen Berechnungen sind die
KOSTRA-Daten zzgl. Des Toleranzbetrages
zu Grunde zulegen. Fiir die Berechnung von
Regenwasserriickhalte- und Versickerungsan-
lagen ist eine Wiederkehrszeit von 10 Jahren
anzusetzen. Die schadlose Ableitung des
Oberflachenwassers ist bis zum Gewdsser II.
Ordnung nachzuweisen.

e) Die Entwisserungsrichtung angrenzender
vorhandener Bebauung ist festzustellen und
sicherzustellen.

f) Fiir die Niederschlagsbeseitigung wird ein
wasserrechtliches Verfahren erforderlich. Die
entsprechenden Antragsunterlagen sind der
unteren Wasserbehorde vorzulegen. Es wird
angeregt, vor Erstellung des Entwdésserungs-
konzeptes eine Abstimmung mit der Wasser-
behorde und der Sielacht vorzunehmen.

7. Fiir die Ausweisung von Baugebieten in der
Schutzzone 111 B des Wasserschutzgebietes
Leer-Heisfelde ist eine Genehmigung nach der
SchuVO erforderlich.

8. Das Plangebiet soll an die Schmutzwasser-
kanalisation angeschlossen werden. Die Auf-
nahmekapazitit der kommunalen Abwasser-
reinigungsanlage ist zu gewdéhrleisten.

Aus planungsrechtlicher Sicht weise ich auf
Folgendes hin:

1) In der Planurkunde ist die Festsetzung der
ErschlieBung der Gemeinbedarfsfliche zu er-
ginzen. Dies betrifft die Zeichnung sowie die
Planzeichenerklarung.

2) Fiir eine vollstindige und sachgerechte
Abwiégungsentscheidung im Rahmen dieser
Bauleitplanung ist es erforderlich, die hinsicht-
lich der immissionsschutzrechtlichen Belange

Die Stellungnahme aus planungsrechtlicher
Sicht wird zur Kenntnis genommen und im
Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung
beriicksichtigt.
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getroffenen Aussagen durch weitere Angaben
nachvollziehbar darzulegen. Die durch die
Planung vorbereiteten immissionsschutzrecht-
lichen Auswirkungen sind zu ermitteln und zu
bewerten. Es ist daher in den Unterlagen er-
ginzend anzugeben, welche Annahmen den
getroffenen Aussagen zu Grunde gelegt wor-
den sind (vgl. auch meine Stellungnahme aus
immissionsschutzrechtlicher Sicht).

3) Die ggf. erforderlichen Anlagen fiir die Re-
genwasserrlickhaltung (auch unterirdisch) sind
durch entsprechende Festsetzungen zu sichern
und hinsichtlich ihrer Zu Idssigkeit mit der
GRZ-Festsetzung in Einklang zu bringen. Fiir
die Berechnung einer notigen Regenriickhalte-
Dimensionierung ist die planungsrechtlich
maximal mogliche Versiegelung (GRZ II)
anzunehmen.

Ich bitte Sie, die Hinweise und Anregungen im
weiteren Planverfahren zu beachten.

2. Bundesamt fiir Infrastruktur, Um-
weltschutz und Dienstleistungen der
Bundeswehr

vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach-
und Rechtslage werden Verteidigungsbelange
nicht beeintriachtigt. Es bestehen daher zum
angegebenen Vorhaben seitens der Bundes-
wehr als Triger 6ffentlicher Belange keine
Einwénde.

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zusténdig-
keitsbereiches fiir Flugplédtze gem. § 18a Luft-
verkehrsgesetz sowie in einem Jettiefflugkor-
ridor. Es wird darauf hingewiesen, dass Be-
schwerden und Ersatzanspriiche, die sich auf
die vom Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden
Emissionen wie Flugldrm etc. beziehen, nicht
anerkannt werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

3. PLEDoc GmbH

wir beziehen uns auf Thre o.g. Mallnahme und
teilen Thnen hierzu mit, dass von uns verwalte-
te Versorgungsanlagen der nachstehend aufge-
fiihrten Eigentlimer bzw. Betreiber von der
geplanten MaBBnahme nicht betroffen werden:
* OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen

* Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen

* Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netz-
gebiet Nordbayern, Schwaig bei Niirnberg

» Mittel-Europdische Gasleitungsgesellschaft
mbH (MEGAL), Essen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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* Mittelrheinische Erdgastransportleitungsge-
sellschaft mbH (METG), Essen

* Nordrheinische Erdgastransportleitungsge-
sellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
* Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH
(TENP), Essen

* Uniper Energy Storage GmbH, Diisseldorf:
Erdgasspeicher Epe, Eschenfelden, Krumm-
hoérn

Hinsichtlich der Maflnahmen zum Ausgleich
und zum Ersatz der Eingriffsfolgen entnehmen
wir den Unterlagen, dass die Kompensations-
malnahmen erst im weiteren Verfahren festge-
legt werden bzw. keine Erwdhnung finden.

Wir weisen darauf hin, dass durch die Festset-
zung planexterner Ausgleichsflachen eine Be-
troffenheit von uns verwalteter Versorgungs-
einrichtungen nicht auszuschliefen ist. Wir
bitten um Mitteilung der planexternen Flachen
bzw. um weitere Beteiligung an diesem Ver-
fahren.

Malfigeblich fiir unsere Auskunft ist der im
Ubersichtsplan markierte Bereich. Dort
dargestellte Leitungsverliufe dienen nur
zur groben Ubersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung
des Projektbereichs bedarf immer einer erneu-
ten Abstimmung mit uns.

4. LGLN, Regionaldirektion Hameln-
Hannover — Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst

Sie haben das Landesamt fiir Geoinformation
und Landesvermessung Niedersachsen
(LGLN), Regionaldirektion Hameln - Hanno-
ver (Dezernat 5 - Kampfmittelbeseitigungs-
dienst (KBD)) als Triger 6ffentlicher Belange
gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt.

Meine Ausfiihrungen

hierzu entnehmen Sie bitte der zweiten Seite;
diese Stellungnahme ergeht kostenfrei. Sofern
in meinen anliegenden Ausfiihrungen eine
weitere Gefahrenerforschung empfohlen wird,
mache ich darauf aufmerksam, dass die Ge-
meinden als Behorden der Gefahrenabwehr
auch fiir die Maflnahmen der Gefahrenerfor-
schung zustiandig sind.

Mit Schreiben vom 11.04.2023 wurde als
Ergebnis der beantragten Luftbildauswer-
tung kein Handlungsbedarf mitgeteilt.

Die Stellungnahme des Landesamtes fiir
Geoinformation und Landesvermessung
Niedersachsen, Kampfmittelbeseitigungs-
dienst, wird zur Kenntnis genommen.
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Eine Malnahme der Gefahrenerforschung
kann eine historische Erkundung sein, bei der
alliierte Kriegsluftbilder fiir die Ermittlung
von Kriegseinwirkungen durch Abwurfmuni-
tion ausgewertet werden (Luftbildauswertung).
Der KBD hat nicht die Aufgabe, alliierte Luft-
bilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder
des Bauordnungsrechts kostenfrei auszuwer-
ten. Die Luftbildauswertung ist vielmehr gem.
§ 6 Niedersiachsisches Umweltinformationsge-
setz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3
Niedersiachsisches  Verwaltungskostengesetz
(NVwKostG) auch fiir Behorden kostenpflich-

tig.

Die Bearbeitungszeit fiir Luftbildauswertun-
gen betrdgt derzeit beim KBD ca. 16 Wochen
ab Antragstellung. Da diese Zeitspanne zwi-
schen Erteilung einer Baugenehmigung und
dem Baubeginn erfahrungsgemall nicht ver-
fligbar ist, empfehlen wir den Kommunen eine
rechtzeitige Antragstellung.

Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbild-
auswertung durchgefiihrt werden soll, bitte ich
um entsprechende schriftliche Auftragsertei-
lung unter Verwendung des Antragsformulars
und der Rahmenbedingungen, die Sie iiber
folgenden Link abrufen koénnen:
http://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/
kampfmittelbeseitigung/luftbildauswertung/
kampfmittelbeseitigungsdienst-niedersachsen-
163427 html

Stellungnahme zum o6ffentlichen Belang:
Kampfmittelbeseitigung

Betreff: Hesel, 59. Anderung F-Plan" Samt-
gemeinde Hesel und B-Plan Nr. BR 03 "Kita
Brinkum" Gemeinde Brinkum.

Antragsteller: Samtgemeinde Hesel

Fiir die Planfldche liegen dem Kampfmittelbe-
seitigungsdienst Niedersachsen die folgenden
Erkenntnisse vor (siehe beigefiigte Kartenun-
terlage):

Empfehlung: Luftbildauswertung

Flache A

Luftbilder: Die derzeit vorliegenden Luftbilder
wurden nicht vollstindig ausgewertet.
Luftbildauswertung: Es wurde keine Luftbild-

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.

Die Hinweise werden zur Kenntnis ge-
nommen.
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auswertung durchgefiihrt.

Sondierung: Es wurde keine Sondierung
durchgefiihrt.

Raumung: Die Flache wurde nicht gerdumt.
Belastung: Es besteht der allgemeine Verdacht
auf Kampfmittel.

In der vorstehenden Empfehlung sind die Er-
kenntnisse aus der Zeit vor der Einfiihrung des
Kampfmittelinformationssystems Niedersach-
sen (KISNi), dem 11.06.2018, nicht eingeflos-
sen, da sie nicht dem Qualititsstand von KIS-
Ni entsprechen. Sie konnen natiirlich trotzdem
von den Kommunen in eigener Zustiandigkeit
beriicksichtigt werden.

Bitte senden Sie uns, nach Ubernahme unserer
Stellungnahme, zur Arbeitserleichterung keine
weiteren Schreiben in dieser Angelegenheit
Zu.

5. Bunde-Etzel-Pipelinegesellschaft
mbH & Co. KG

nach Priifung Threr Planungsunterlagen vom
16. Februar 2023 teilen wir Ihnen mit, dass
unsere Speicheranbindungsleitung Bunde-
Etzel (ON 1200) von dem Bauleitplanverfah-
ren zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht betrof-
fen ist.

Fiir externe Kompensationsmaflnahmen muss
sichergestellt sein, dass diese unsere Speicher-
anbindungsleitung nicht beeintrdchtigen und
nicht im Schutzstreifen (10 m) der Leitung
stattfinden werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

6. GASCADE Gastransport GmbH

Wir antworten Thnen zugleich auch im Namen
und Auftrag der Anlagenbetreiber WINGAS
GmbH, NEL Gastransport GmbH sowie
OPAL Gastransport GmbH & Co. KG. Nach
Priifung des Vorhabens im Hinblick auf eine
Beeintrachtigung unserer Anlagen teilen wir
Ihnen mit, dass unsere Anlagen zum gegen-
wartigen Zeitpunkt nicht betroffen sind. Dies
schlieft die Anlagen der v. g. Betreiber mit
ein.

Fiir externe Kompensationsmaflnahmen muss
sichergestellt sein, dass diese unsere Anlagen
nicht beeintrachtigen und nicht im Schutzstrei-
fen unserer Anlagen stattfinden werden. Soll-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.
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ten externe Flachen zur Deckung des Kom-
pensationsbedarfs erforderlich sein, sind uns
diese ebenfalls mit entsprechenden Planunter-
lagen zur Stellungnahme vorzulegen. Eine
Auflistung der Flurstiicke in der Begriindung
oder im Umweltbericht ist nicht ausreichend.
Wir bitten Sie daher, uns am weiteren Verfah-
ren zu beteiligen.

7. Niedersichsische Landesbehorde fiir
Stralenbau und Verkehr - Ge-
schiftsbereich Lingen

seitens der NLStBV-GB Aurich bestehen ge-
gen die o. a. Bauleitplanung im Grunde keine
Bedenken. Mit Bezug auf Punkt 4.1 der Be-
griindung sollen allerdings externe Kompensa-
tionsmafBnahmen im weiteren Verfahren be-
nannt werden. Sofern Kompensationsmaf3-
nahmen im Nahbereich von Bundes- oder
Landesstralen geplant werden, werden hier-
durch ggf. die Belange der NLStBV-GB Au-
rich beriihrt. Ich bitte solche MaBBnahmen
frithzeitig mit meiner Dienststelle abzustim-
men. Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich
unter Bezug auf Ziffer 38.2 der Verwaltungs-
vorschriften

zum BauGB um Ubersendung einer Ablich-
tung der giiltigen Bauleitplanung.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen.

8. Sielacht Stickhausen

Gegen die 59. Anderung des Flichennut-
zungsplanes und gegen die Aufstellung des
Bebauungsplanes BR03 werden keine grund-
sdtzlichen Bedenken vorgebracht.

Das im Plangebiet anfallende Oberfldchen-
wasser ist ordnungsgemill abzuleiten. Diesbe-
ziiglich ist noch ein Oberflichenentwisse-
rungskonzept aufzustellen und vorzulegen.

Ich weise darauf hin, da3 nérdlich des Plange-
bietes das Gewdsser II. Ordnung Nr. 157
,lmmegaschloot* verlduft.

Nach § 6 Abs. 4 der Satzung der Sielacht
Stickhausen sind die Béschungen und ein
Schutzstreifen von beidseitig je 6 m, gemessen
von der Boschungsoberkante, von Gebauden,
anderen bauwerken und jedweden sonstigen
Anlagen sowie von Anpflanzungen mit Kul-
turpflanzen, Baumen und Strauchern freizuhal-
ten.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen der verbindlichen
Bauleitplanung beriicksichtigt.

9. Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen — Bezirksstelle Ostfriesland

47




aus landwirtschaftlicher Sicht weisen wir da-
rauf hin, dass sich im ndheren Umfeld des
Plangebietes die landwirtschaftlichen Be-
triebsstiatten Immegastr. 25, Immegastr. 10 und
Burgring {Teilaussiedlung von Betrieb Imme-
gastr. 10 in Brinkum mit Geriiche emittieren-
der Tierhaltung befinden.

Eine Beeintrachtigung des Plangebietes durch
landwirtschaftliche Geruchsimmissionen ist
daher nicht auszuschliefen. U. E. sollte vor-
sorglich die Geruchsbelastung gutachtlich un-
tersucht werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass landwirt-
schaftliche Nutzflichen im weiteren Umfeld
an das Plangebiet grenzen. Auf diese Fldachen
wird ggfs. im Laufe des Jahres Wirtschafts-
diinger (Gille, Festmist oder Jauche) ausge-
bracht, so dass eine gewisse zeitweilige Ge-
ruchsbeldstigung im Plangebiet demzufolge
nicht grundsétzlich auszuschlieen ist.

Wir machen darauf aufmerksam, dass durch
die Ausweisung von "Externen Kompensati-
onsflichen" die weiteren Entwicklungsmdog-
lichkeiten landwirtschaftlicher Betriebe nicht
eingeschrinkt werden diirfen.

In Anbetracht der Tatsache, dass im Zuge des
0. g. Vorhabens zusitzlich "Externe Kompen-
sationsflachen" bereitgestellt werden miissen,
evtl. mit der Zielsetzung, diese aufzuforsten,
bitten wir darum, im Vorfeld der evtl. geplan-
ten Aufforstungsmafinahmen als Triger 0Of-
fentlicher Belange weiterhin beteiligt zu wer-
den.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen. Von der Landwirtschaftskammer
wurde ein Immissionsschutzgutachten fiir
die verbindliche Bauleitplanung erstellt.
Dieses kommt zu dem Ergebnis, dass der
gegeniiber heranzuziehende Immissions-
wert unterschritten wird.

10. Ostfriesische Landschaft — Archio-
logischer Dienst & Forschungsinsti-
tut

gegen die 59 - Anderung des Flichennut-
zungsplanes der "Samtgemeinde Hesel" und
der Aufstellung des Bauleitverfahrens BR03
"Kita Brinkum" bestehen aus Sicht der archdo-
logischen Denkmalpflege weiterhin Bedenken.

Dem Archéologischen Dienst der Ostfriesi-
schen Landschaft ist im Bereich des B-Plan
Gebietes "Kita Brinkum" BR 03 eine Fund-
stelle des Mittelalters auf den nérdlich und
Ostlich angrenzenden Flachen bekannt. Hierbei

handelt es sich vermutlich um eine mittelalter-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und beachtet.
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liche Burgstelle, als "Olle Borg" bezeichnet,
die in die Zeit des 10. bis 13. Jahrhunderts
datiert. Im Zuge der archiologischen Landes-
aufnahme waren Reste von Grabenanlagen
noch 1965 sichtbar.

Aufgrund der bei der Archidologischen Lan-
desaufnahme angetroffenen Befunde innerhalb
des Bebauungs- und Flachennutzungsplange-
bietes ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die
Besiedlung auf der gesamten Flache fortsetzt.
Aufgrund der GroBe und der Lage in der Ndhe
zu bekannten Fundstellen ist schon vorab
durch Suchschnitte dem Denkmalverdacht
nachzugehen. Um Planungssicherheit zu ge-
wihrleisten, empfiehlt es sich, dass schon
frithzeitig Prospektionen (Baggersuchschnitte)
angelegt sowie Oberflaichenbegehungen mit-
tels Metalldetektor durchgefiihrt werden, die
Aufschluss iiber eventuelle untertigige Bo-
dendenkméler geben.

Ausgangslage:

Aufgrund der Ausgangslage ist mit weiteren
Bodenfunden im Bereich des Bebauungs- und
Flachennutzungsplangebietes zu rechnen. Da-
her besteht der Verdacht, dass mit weiterer
Denkmalsubstanz im Bereich des geplanten
Flachennutzungsplangebietes zu rechnen ist,
insbesondere dann, wenn bestehende Gebidude
zuriick gebaut werden und neue Baumafnah-
men realisiert werden.

Aus diesem Grunde sollten friih zeitig Pros-
pektionen durchgefiihrt werden, die Auf-
schluss tiber Art und Umfang der zu erwarten-
den Denkmalsubstanz geben werden.

Auflagen:

Aufgrund der GroB3e und der Lage der Fliche
in der unmittelbaren Nihe zu bekannten Bo-
dendenkmidlern ist eine frithzeitige Abstim-
mung mit der Archéologischen Denkmalpflege
der Ostfriesischen Landschaft notwendig. Soll-
te bei den Prospektionen dokumentationswiir-
dige Denkmalsubstanz erkannt werden, so ist
diese fachgerecht auszugraben, zu dokumen-
tieren und das Fundgut fachgerecht zu bergen.
Fundgut und Dokumentation sind dem Archi-
ologischen Dienst der Ostfriesischen Land-
schaft zu iiberlassen. Fiir diese Mallnahmen
sind ausreichend lange Fristen zur Dokumen-
tation und Fundbergung einzurdumen. Solche
MaBnahmen miissen nach dem Niederséichsi-
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schen Denkmalschutzgesetz geregelt werden
(s. hier NDSchG § 6,3: Veranlasserprinzip).

Bedingungen:

Aus denkmalpflegerischer Sicht muss jegli-
cher, tiefere Eingriff in Bereiche ungestorter
Bodensubstanz vermieden werden. Sollte bei
den Prospektionen dokumentationswiirdige
Denkmalsubstanz erkannt werden, sind weite-
re archdologische Ausgrabungen zwingend
erforderlich. Dafiir sind ausreichend lange
Fristen zur Dokumentation und Fundbergung
einzurdumen. Solche MaBBnahmen miissen
nach dem Niedersidchsischen Denkmalschutz-
gesetz geregelt werden.

Rechtlicher Hinweis:

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf
das Nieders. Denkmalschutzgesetz vom
30.05.1978 (Nds. GVBL. S. 517) in der derzei-
tig giiltigen Fassung, §§ 2, 6, 13 und 14, wo-
nach eine Genehmigung der Denkmalschutz-
behorde erforderlich ist, wenn Erdarbeiten an
einer Stelle vorgenommen werden, wo Funde
vermutet werden. Die Genehmigung kann un-
ter Bedingungen und mit Auflagen erteilt wer-
den.

11. Landesamt fiir Bergbau, Energie
und Geologie

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen
Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgen-
de Hinweise:

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaf3-
nahmen erfolgen, verweisen wir flir Hinweise
und Informationen zu den Baugrundverhilt-
nissen am Standort auf den NIBIS ® Karten-
server. Die Hinweise zum Baugrund bzw. den
Baugrundverhéltnissen ersetzen keine geo-
technische Erkundung und Untersuchung des
Baugrundes bzw. einen geotechnischen Be-
richt. Geotechnische Baugrunderkundungen/-
untersuchungen sowie die Erstellung des geo-
technischen Berichts sollten gemil3 der DIN
EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils giiltigen Fassungen erfol-
gen.

Ob im Vorhabensgebiet eine Erlaubnis gem. §
7 BBergG oder eine Bewilligung gem. § 8
BBergG erteilt und/oder ein Bergwerkseigen-
tum gem. §§ 9 und 149 BBergG verliechen

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis ge-
nommen und im Rahmen nachfolgender
Baumafnahmen beriicksichtigt.
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bzw. aufrechterhalten wurde, kénnen Sie dem
NIBIS ® Kartenserver entnehmen. Wir bitten
Sie, den dort genannten Berechtigungsinhaber
ggf. am Verfahren zu beteiligen.

Informationen iiber moglicherweise vorhande-
ne Salzabbaugerechtigkeiten finden Sie unter
www.lbeg.niedersachsen.de/Bergbau/Bergbau-
berechtigungen/Alte Rechte.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen
Belange haben wir keine weiteren Hinweise
oder Anregungen.

Die vorliegende Stellungnahme hat das Ziel,
mogliche Konflikte gegeniiber den raumplane-
rischen Belangen etc. ableiten und voraus-
schauend berticksichtigen zu konnen. Die Stel-
lungnahme wurde auf Basis des aktuellen
Kenntnisstandes erstellt. Die verfiigbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf
zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollstindigkeit. Die Stellungnahme ersetzt
nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschrif-
ten und

Normen erforderliche Genehmigungen, Er-
laubnisse, Bewilligungen oder objektbezogene
Untersuchungen.

12. EWE Netz GmbH

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Ndhe zum
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitun-
gen und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH.

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren
Trassen (Lage) und Standorten (Bestand)
grundsitzlich zu erhalten und diirfen weder
beschidigt, tiberbaut, liberpflanzt oder ander-
weitig gefdhrdet werden. Bitte stellen Sie si-
cher, dass diese Leitungen und Anlagen durch
Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich
beeintrichtigt werden.

Sollte sich durch Thr Vorhaben die Notwen-
digkeit einer Anpassung unserer Anlagen, wie
z.B. Anderungen, Beseitigung, Neuherstellung
der Anlagen an anderem Ort (Versetzung)
oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen
dafiir die gesetzlichen Vorgaben und die aner-
kannten Regeln der Technik gelten.

Gleiches gilt auch fiir die gegebenenfalls not-
wendige ErschlieBung des Plangebietes mit

Versorgungsleitungen und Anlagen durch

Die Hinweise der EWE Netz GmbH werden
im Rahmen der Ausfiihrungsplanung be-
riicksichtigt.
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EWE NETZ. Bitte planen Sie in diesem Fall
Versorgungsstreifen bzw. -korridore fiir Tele-
kommunikationslinien, Elektrizitats- und Gas-
versorgungsleitungen gemafl DIN 1998 (von
min. 2,2 m) mit ein. Weiterhin kann fiir die
Stromversorgung von Baugebieten o. A. zu-
sdtzlich die Installation einer Trafostation er-
forderlich sein. Fiir die Auswahl eines geeig-
neten Stationplatzes (ca. 6m x 4m) mochten
wir

Sie bitten, uns in weitere Planungen friihzeitig
mit einzubinden.

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein
wiarmetechnisches Versorgungskonzept umge-
setzt wird oder im Schwerpunkt auf den Ein-
satz von fossilen Brennstoffen (z.B. durch
Einsatz von Warmepumpen o. 4.) verzichtet
werden soll.

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Be-
triebsarbeiten sind von dem Vorhabentriger
vollstindig zu tragen und der EWE NETZ
GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhaben-
trager und die EWE NETZ GmbH haben eine
anderslautende Kostentragung vertraglich ge-
regelt.

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren
Bedenken oder Anregungen vorzubringen.

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Pla-
nungen einzubeziehen und uns frithzeitig zu
beteiligen. Dies gilt auch fiir den Fall der Er-
schlieBung des Plangebietes mit Versorgungs-
leitungen durch EWE NETZ, denn hierfiir
sind beispielsweise Lage und Nutzung der
Versorgungsleitung und die sich daraus ablei-
tenden wirtschaftlichen Bedingungen wesent-
liche Faktoren. Unsere Netze werden tdglich
weiterentwickelt und verdndern sich dabei.
Dies kann im betreffenden Planbereich tiber
die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu
Veridnderungen im zu beriicksichtigenden Lei-
tungs- und Anlagenbestand fithren. Wir freuen
uns lhnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft
iber unser modernes Verfahren der Planaus-
kunft zur Verfiigung stellen zu konnen - damit
es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage
veralteten Planwerkes kommt. Bitte informie-
ren Sie sich deshalb gern jederzeit {iber die
genaue Art und Lage unserer zu beriicksichti-
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genden Anlagen iiber unsere Internetseite:
https://www.ewe-
netz.de/geschaeftskunden/service/
leitungsplaene-abrufen

20 59. Anderung des Fliichennutzungsplanes "Neubau Kita Brinkum" - Entscheidung iiber
die Beteilung der Offentlichkeit durch Auslegung - Entscheidung iiber die Beteiligung
der Behorden und sonstigen Triager offentlicher Belange
Vorlage: SG/2023/322
Sachverhalt:

Nachdem iiber die Abwiigung der im Rahmen der friihzeitigen Beteiligung der Offentlichkeit
und der Behorden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen
beschlossen wurde, ist nunmehr dartiber zu entscheiden, ob der vom Planungsbiiro Diekmann
Mosebach & Partner vorgelegte Entwurf vom 30.11.2023 sowie die Begriindung vom
29.11.2023 und der Umweltbericht gebilligt wird.

Noch offene Fragen - etwa zum Entwésserungskonzept - sollen im Rahmen des Bebauungs-
planverfahrens BR 03 geklart werden.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

1. Dem vom Planungsbiiro Diekmann Mosebach & Partner vorgelegten Entwurf fiir
die 59. Anderung des Flichennutzungsplanes vom 30.11.2023 und der Begriin-
dung vom 29.11.2023 sowie dem Umweltbericht aus November 2023 wird zuge-
stimmt.

Sitzungsverlauf:
Einstimmig (21 Ja-Stimmen) ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:

2. Die Beteiligung der Offentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der
Behorden und sonstigen Triager 6ffentlicher Belange gem. § 4 Abs.2 BauGB ist auf
der Grundlage der vom Planungsbiiro Diekmann Mosebach & Partner vorgelegten
Entwurfsunterlagen zur 59. Anderung des Flichennutzungsplanes vom 30.11.2023
und der Begriindung vom 29.11.2023 sowie dem Umweltbericht zu diesem Plan
aus November 2023 durchzufiihren.

21 Antrige
21.1 Antrag zu den Sitzungsterminen in den Ferien
Vorlage: SG/2023/329
Sitzungsverlauf:
Einstimmig (20 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung) ergeht folgender Beschluss:
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Beschluss:
Die Verwaltung legt zur ndchsten Sitzung eine Beschlussvorlage vor.

21.2 Antrag zur Anderung der Geschiftsordnung

Vorlage: SG/2023/330

Sitzungsverlauf:

Samtgemeindebiirgermeister Uwe Themann teilt mit, dass das begehrte Anliegen rechtlich
nicht zulassig ist. Nach kurzer Beratung zieht der Antragsteller Erwin Burlager seinen Antrag
zurlick.

21.3 Antrag der CDU Fraktion zur Anderung der Bewegungshalle in Brinkum

22

23

24

Vorlage: SG/2023/331
Sitzungsverlauf:
Nach kurzer Aussprache ergeht folgender Beschluss:

Beschluss:
Der Antrag der CDU Fraktion zur Anderung der Bewegungshalle in Brinkum wird mit 8 Ja-
Stimmen und 13 Nein-Stimmen mehrheitlich abgelehnt.

Anfragen
Die Anfragen wurden abschlieSen beantwortet.

Einwohnerfragen zu den abgehandelten Tagesordnungspunkten und anderen Angele-
genheiten der Samtgemeinde
Die Einwohnerfragen wurden abschlieend beantwortet.

Schliefung der Sitzung
Herr Kleihauer bedankt sich bei den Anwesenden fiir die Teilnahme und schlie3t die Sitzung
des Samtgemeinderates um 21:45 Uhr.

Samtgemeinderatsvorsitzender Protokollfiihrer

Holger Kleihauer Joachim Duin

54



	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_TEXT2
	Betreff
	Wortprotokoll
	Beschluß
	Zu

